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“ Prospekt ,,

flr Investmentfonds (nachstehend: ,,Fonds®) gemé&s Investment-
fondsgesetz 2011 idgF (nachstehend: ,InvFG").

Schoellerbank Invest AG (,YWG")
SterneckstraBe 5
A-5024 Salzburg

Telefon: (0662) 885511 Durchwahl 2650 oder 2651/Sekreta-
riat

Telefax: (0662) 885511-2659

Firmenbuchnummer: 85246m

Firmenbuchgericht: Landesgericht Salzburg

Schoellerbank Kurzinvest
Es handelt sich um einen OGAW' gemaB § 2 Abs. 1 und 2 iVm
§ 50 InvFG.

ISIN/Ausschittungsanteilscheine: AT0000944806
ISIN/Thesaurierungsanteilscheine: AT0000820469

Dieser Prospekt wurde 12/2018 entsprechend den geméaB den
Bestimmungen des InvFG erstellten Fondsbestimmungen er-
stellt.

Verdffentlichungen erfolgen in elektronischer Form auf der In-
ternetseite der VWG. Die Mitteilung, dass Veroffentlichungen
kiinftig nur noch in elektronischer Form auf der Internet-Seite
der VWG erfolgen, wurde im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am
16. Dezember 2008 geschaltet.

Dem Anleger sind rechtzeitig vor der angebotenen Zeichnung der
Anteile die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformati-
onsdokument, ,KID®) kostenlos zur Verfligung zu stellen. Auf
Anfrage werden der zurzeit giiltige Prospekt und die Fondsbestim-
mungen kostenlos zur Verfiigung gestellt und sind gemeinsam mit
den Wesentlichen Anlegerinformationen auf der Website
http://www.schoellerbank.at/fondspublikationen abrufbar. Die-
ser Prospekt wird ergdnzt durch den jeweils zuletzt
veroffentlichten Rechenschaftsbericht bzw. gegebenenfalls
Halbjahresbericht. Die Zurverfiigungstellung der vorgenannten
Dokumente kann in Papierform sowie auf elektronischem Weg

1 OGAW ist die Kurzform fiir ,Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in
Wertpapieren” geméB InvFG 2011.
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erfolgen. Die Unterlagen sind auch bei der Depotbank sowie den
im Anhang angefiinrten Vertriebsstellen erhaltlich.

Allfallige Beschwerden oder Anfragen sind an obige Adresse o-
der per Email an invest@schoellerbank.at zu richten. Diese
werden innerhalb von finf Werktagen bearbeitet. Weitere Infor-
mationen sind unter http:/invest.schoellerbank.at erhéltlich.

Beschrénkungen des Vertriebs des Fonds an ame-
rikanische Staatsbiirger

Die ausgegebenen Anteile dieses Sondervermdgens diirfen nur
in Landern offentlich angeboten oder verkauft werden, in denen
ein solches dffentliches Angebot oder ein solcher Verkauf zulés-
sig ist. Sofern nicht von der VWG oder einem von ihr
beauftragten Dritten eine Anzeige bei den ortlichen Aufsichtsbe-
horden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den drtlichen
Aufsichtsbehdrden erlangt wurde und soweit eine solche An-
zeige oder Genehmigung nicht vorliegt, handelt es sich daher
nicht um ein Angebot zum Erwerb von Investmentanteilen. Die
Anteile wurden und werden nicht nach dem United States
Securities Act aus dem Jahr 1933 in seiner jeweils geltenden
Fassung (nachfolgend als ,Gesetz von 1933" bezeichnet) oder
nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer
Gebietskorperschaft der Vereinigten Staaten von Amerika oder
ihrer Territorien, Besitzungen oder sonstiger Gebiete registriert,
die inrer Rechtshoheit unterstehen, einschlieBlich des Common-
wealth von Puerto Rico (nachfolgend als ,Vereinigte Staaten*
bezeichnet. Die Anteile dirfen nicht in den Vereinigten Staaten
dffentlich angeboten, verkauft oder anderweitig tibertragen wer-
den. Die Anteile werden auf Grundlage einer Befreiung von den
Registrierungsvorschriften des Gesetzes von 1933 gemaB Re-
gulation S zu diesem Gesetz angeboten und verkauft. Die VWG
bzw. das Sondervermdgen wurde und wird weder nach dem
United States Investment Company Act aus dem Jahr 1940 in
seiner geltenden Fassung noch nach sonstigen US-Bundesge-
setzen registriert. Dementsprechend werden Anteile weder in
den Vereinigten Staaten noch an oder fiir Rechnung von US-
Personen (im Sinne der Definitionen fir die Zwecke der US-Bun-
desgesetze (iber Wertpapiere, Waren und Steuern,
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einschlieBlich Regulation S zum United States Securities Act von
1933) (nachfolgend
zusammen als ,US-Personen® bezeichnet), 6ffentlich angeboten
oder verkauft. Spétere Ubertragungen von Anteilen in den Ver-
einigten Staaten bzw. an US-Personen sind unzuldssig. Die
Anteile wurden von der US-Wertpapier- und Bérsenaufsichtsbe-
horde, der Securities and Exchange Commission (nachfolgend
als ,SEC* bezeichnet) oder einer sonstigen Aufsichtsbehdrde in
den Vereinigten Staaten weder zugelassen, noch wurde eine
solche Zulassung verweigert; dartiber hinaus hat weder die SEC
noch eine andere Aufsichtsbehdrde in den Vereinigten Staaten
Uber die Richtigkeit und Angemessenheit dieses Verkaufspros-
pekts bzw. die Vorteile der Anteile entschieden. Die United
States Commodity Futures Trading Commission (US-Warenter-
minhandelsaufsichtsbehdrde) hat weder dieses Dokument noch
sonstige Verkaufsunterlagen fir die VWG bzw. das Sonderver-
mdgen gepriift und genehmigt. Niemand ist zur Abgabe von
Erkldrungen oder Zusicherungen befugt, die nicht im Verkaufs-
prospekt bzw. in den Unterlagen enthalten sind, auf die im
Verkaufsprospekt verwiesen wird. Diese Unterlagen sind am Sitz
der VWG offentlich zuganglich.

Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten in Umlauf
gebracht werden. Anleger, die als ,Restricted Persons” im Sinne
der US-Regelung No. 2790 der ,National Association of Securi-
ties Dealers” (NASD 2790) anzusehen sind, haben ihre Anlagen
in dem Sondervermdgen der VWG unverziiglich anzuzeigen.

¢4 Schoellerbank

Private Banking nvest

FATCA

Im Zuge der Umsetzung der US-amerikanischen FATCA-Steuer-
bestimmungen (,Foreign Account Tax Compliance Act") und des
dabei vorgenommenen Fonds-Registrierungsprozesses bei der
US-amerikanischen IRS (,Internal Revenue Service") wurde dem
Fonds folgende GIIN (,Global Intermediary Identification Num-
ber") zugewiesen: LEQ5X4.99999.SL.040

Der Fonds gilt damit im Sinne genannter Bestimmungen als
,2deemed-compliant”, dh als FATCA konform.
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“ Abschnitt | ,,

Angaben iiber die Verwaltungsgesellschaft

1. Informationen iiber die Verwaltungsgeselischaft mit
einem Hinweis darauf, ob die Verwaltungsgesellschaft
in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist als
im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds

1.1. Bezeichnung oder Firma, Rechtsform, Gesell-
schaftssitz und Ort der Hauptverwaltung, wenn dieser
nicht mit dem Gesellschaftssitz zusammenfilit.

Die Verwaltungsgesellschaft des in diesem Prospekt néher be-
schriebenen Fonds ist die Schoellerbank Invest AG mit Sitz in
Salzburg.

1.2. Zeitpunkt der Griindung der Gesellschaft. Angabe
der Dauer, falls diese begrenzt ist.

Die Schoellerbank Invest AG (bis 13. Marz 2003: SKWB
Schoellerbank Invest AG) ist durch Umgriindung der am 14.
Janner 1994 gegriindeten SKWB-INVEST Kapitalanlagegesell-
schaft m.b.H. hervorgegangen. Die Schoellerbank Invest AG ist
eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Bundesgesetzes
Uber Investmentfonds (InvFG). Sie hat seit Mdrz 1999 die
Rechtsform einer Aktiengesellschaft und ist beim Firmenbuch-
gericht Landesgericht Salzburg unter der Firmenbuchnummer
85246m eingetragen.

Angaben iiber sédmtlicher von der Gesellschaft
verwalteten Fonds

2. Angabe samtlicher von der Gesellschaft verwalteter
Fonds

Die Informationen finden Sie im Anhang des Prospekies.

Angaben iiber Vorstand, Aufsichtsrat und Grund-
kapital

3. Angaben iiber den Vorstand, die Zusammensetzung
des Aufsichtsrates sowie iiber das Grundkapital

Die Informationen finden Sie im Anhang des Prospekies.

¢4 Schoellerbank

Private Banking Invest

Vergiitungspolitik
4. Vergiitungspolitik

Die Schoellerbank Invest AG strebt ein langfristig erfolgreiches
Fondsgeschéft und einen nachhaltigen Erfolg der Gesellschaft
an. Bei der Verwaltung der Fonds wird ausschlieBlich im Inte-
resse der Anleger und der Integritdt des Marktes gehandelt, die
Rechte der Anleger werden unabhéngig wahrgenommen. Es
wird ein dauerhafter, langfristiger Anlageerfolg angestrebt, bei
dem Risikostreuung und Liquiditat zudem wesentliche Faktoren
darstellen. Sémtliche Vergtitungs- und Bonusregelungen stehen
im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorgaben
des UniCredit-Konzerns, den Stellenbeschreibungen und den
langfristigen Interessen der Schoellerbank Invest AG.

Alle Mitarbeiter der Schoellerbank Invest AG werden jahrlich im
Rahmen eines transparenten und nachvollziehbaren Bonuspro-
zesses beurteilt. Die geforderte Unabhéngigkeit von den von
ihnen kontrollierten Geschéftsbereichen sowie die Vermeidung
von Interessens- und Kompetenzkonflikten hinsichtlich der Ver-
gltungspolitik werden durch die Definition individueller Ziele
eingehalten. Auch der gesetzlich geforderten Gewaltentrennung
zwischen den einzelnen Geschéftsbereichen wird somit ent-
sprechend Rechnung getragen. Bei der Gesamtvergiitung
stehen fixe und variable Bestandteile in einem angemessenen
Verhaltnis, wobei der fixe Vergiitungsanteil so hoch ist, dass
eine flexible Politik in Bezug auf die variablen Vergtitungskom-
ponenten uneingeschrankt mdglich ist und auch zur Génze auf
die Gewahrung einer variablen Vergiitung verzichtet werden
kann. Die Verteilung der tatséchlichen Auszahlung auf einen
mehrjdhrigen Zeitraum wird aufgrund des Proportionalitatsprin-
zips in der Schoellerbank Invest AG nicht angewendet.

Variable Zahlungen werden nur bei guten Geschéaftsergebnissen
des Unternehmens vorgenommen, unterliegen dem jahrlichen
Bonus-Prozess und erfolgen nur in bar nach klar definierten Re-
geln. Die Eigenmittelausstattung der Schoellerbank Invest AG
wird durch die gesamte variable Verglitung nicht eingeschrankt.
Es wird auch kiinftig sichergestellt, dass die Fahigkeit zur Ver-
besserung der Eigenmittelausstattung der Schoellerbank Invest
AG durch Erwerb oder Auszahlung variabler Vergitungen nicht
eingeschrankt wird.
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Die Grundséatze der Vergiitungspolitik der Schoellerbank Invest
AG werden im Anlassfall sofort, mindestens aber einmal jahrlich
auf ihre Aktualitdt hin Gberpriift und entsprechend adaptiert.
Weiters werden diese Grundsétze und deren laufende Einhal-
tung einmal jahrlich dem Aufsichtsrat der Schoellerbank Invest
AG zur Uberpriifung und Genehmigung vorgelegt. Neben dem
Aufsichtsrat fungiert die Abteilung ,Interne Revision* der
Schoellerbank Aktiengesellschaft, im Auftrag der Schoellerbank
Invest AG, als Kontrollorgan.

Delegation von Tatigkeiten

5. Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachstehend
angefiihrten Tétigkeiten an Dritte delegiert:

Innenrevision, Compliance, [T/Infrastruktur, Buchhaltung,
Lohnverrechnung, Abwicklung samtlicher borslicher und auBer-
borslicher Wertpapierorders, Preisermittlung,
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Fondsbuchhaltung, Advisory des Fondsmanagements dieses
Fonds: Schoellerbank Aktiengesellschaft, Renngasse 3, 1010
Wien.

Die VWG weist darauf hin, dass sie Aufgaben an ein mit ihr in
einer engen Verbindung stehendes Unternehmen, somit ein ver-
bundenes Unternehmen im Sinne des Artikel 4 Abs. 1 Z 38 VO
(EU) 575/2013, delegiert hat.
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“ Abschnitt I ,,

Informationen iiber den Fonds
1. Bezeichnung des Fonds

Der Fonds hat die Bezeichnung Schoellerbank Kurzinvest und ist
ein Miteigentumsfonds geméas § 2 Abs. 2 InvFG.

Der Fonds entspricht der Richtlinie 2009/65/EG (,0GAW-Richt-
linie").

Zeitpunkt der Griindung des Fonds

2. Zeitpunkt der Griindung des Fonds sowie Angabe der
Dauer, falls diese begrenzt ist

Der Schoellerbank Kurzinvest (bis Marz 2003: SKWB Schoeller-
bank Kurzinvest, bis Marz 1999: SKWB-Kurzinvest) wurde am
10.10.1994 auf unbestimmte Zeit errichtet.

Steuervorschriften

3. Kurzangaben iiber die auf den Fonds anwendbaren
Steuervorschriften, wenn sie fiir den Anteilinhaber von
Bedeutung sind. Angabe, ob auf die von den
Anteilinhabern vom Fonds bezogenen Einkiinfte und
Kapitalertrige Quellenabziige erhoben werden.

STEUERLICHE BEHANDLUNG firr in Osterreich unbeschrénkt
steuerpflichtige Anleger

Rechtlicher Hinweis:

Die steuerlichen Ausflihrungen gehen von der derzeit bekannten
Rechtslage aus. Es kann keine Gewahr ibernommen werden,
dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung,
Rechtsprechung oder sonstige Rechtsakte der Finanzverwal-
tung nicht andert. Gegebenenfalls ist die Inanspruchnahme der
Beratung durch einen Steuerexperten angebracht.

In den Rechenschaftsherichten sind detaillierte Angaben (iber
die steuerliche Behandlung der Fondsausschiittungen bzw. aus-
schiittungsgleichen Ertrage enthalten.

Die nachstehenden Ausfiihrungen beziehen sich im Wesentli-
chen auf Depotfiihrungen im Inland und in Osterreich
unbeschrénkt steuerpflichtige Anleger.
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Einkiinfteermittlung auf Fondsebene:
Die Ertrége eines Fonds setzen sich im Wesentlichen aus den
ordentlichen und den auBerordentlichen Ertrdgen zusammen.

Unter ordentlichen Ertrdgen werden im Wesentlichen Zinsen-
und Dividendenertrdge verstanden. Aufwendungen des Fonds
(z.B. Managementgeblihren, Wirtschaftspriiferkosten) kiirzen
die ordentlichen Ertrége.

AuBerordentliche Ertrdge sind Gewinne aus der Realisation von
Wertpapieren (im Wesentlichen aus Aktien, Forderungswertpa-
pieren und den dazugehdrigen Derivaten), saldiert mit
realisierten Verlusten. Verlustvortrdge und ein eventueller Auf-
wandstiberhang kiirzen ebenfalls die laufenden Gewinne. Ein
eventueller Verlustiberhang kann gegen die ordentlichen
Ertrdge gegengerechnet werden.

Nicht verrechnete Verluste sind zeitlich unbegrenzt vortragsfahig.

3.1. Privatvermdgen

Volle Steuerabgeltung (Endbesteuerung), keine Steuer-
erklarungspflichten des Anlegers

Von der Ausschiittung (Zwischenausschiittung) eines Fonds an
Anteilinhaber wird, soweit diese aus Kapitalertragsteuer(KESt)-
pflichtigen Kapitalertrdgen stammt und sofern der Empfanger
der Ausschittung der Kapitalertragsteuer unterliegt, durch die
inlandische kuponauszahlende Stelle eine KESt in der flir diese
Ertrdge gesetzlich vorgeschriebenen Hohe einbehalten. Unter
der gleichen Voraussetzung werden ,Auszahlungen” aus The-
saurierungsfonds als KESt fiir den im Anteilwert enthaltenen
ausschittungsgleichen Ertrag (ausgenommen vollthesaurie-
rende Fonds) einbehalten.

Der Privatanleger hat grundsatzlich keinerlei Steuererkldrungs-
pflichten zu beachten. Mit dem Kapitalertragsteuerabzug
sind sdmtliche Steuerpflichten des Anlegers abgegolten.
Der Kapitalertragsteuerabzug entfaltet die vollen Endbesteue-
rungswirkungen hinsichtlich der Einkommensteuer.

Ausnahmen von der Endbesteuerung
Eine Endbesteuerung ist ausgeschlossen:

m fir im Fondsvermogen enthaltene KESt Il-freie
Forderungswertpapiere (sog. Altemissionen), sofern keine
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Optionserklarung abgegeben wurde. Derartige Ertrage
bleiben steuererkldrungspflichtig;

m  flr im Fondsvermdgen enthaltene der Osterreichischen
Steuerhoheit entzogene Wertpapiere, sofern auf die
Inanspruchnahme von DBA-Vorteilen nicht verzichtet
wird. Derartige Ertrage sind in der
Einkommensteuererklarung in der Spalte ,Neben den
angefiihrten Einkiinften wurden Einkiinfte bezogen, fiir die
das Besteuerungsrecht aufgrund von
Doppelbesteuerungsabkommen einem anderen Staat
zusteht" anzufiihren.

In diesem Fall ist jedoch die Anrechnung der dafir in Abzug ge-
brachten KESt bzw. deren Riickforderung gemaB § 240 BAO
maglich.

Besteuerung auf Fondsebene:

Die ordentlichen Ertrdge des Fonds (Zinsen, Dividenden) unter-
liegen nach Abzug der Aufwendungen der 27,5% KESt.
Realisierte Kursverluste (nach vorheriger Saldierung mit reali-
sierten Kursgewinnen) und neue Verlustvortrdge (Verluste aus
Geschéftsjahren, die 2013 begannen) kiirzen ebenso die or-
dentlichen Ertrage.

Mindestens 60% aller realisierten, wenn auch thesaurierten au-
Berordentlichen Ertrage unterliegen ebenfalls der 27,5% KESt.
Insoweit die realisierten Substanzgewinne ausgeschiittet wer-
den, sind diese voll steuerpflichtig (werden z.B. 100%
ausgeschittet, sind 100% steuerpflichtig, werden z.B. 75%
ausgeschittet, sind 75% steuerpflichtig).

Besteuerung auf Anteilscheininhaberebene:

VerduBerung des Fondsanteiles:

Flir vor dem 1.1.2011 angeschaffte Fondsanteile (Altanteile) gilt
die einjahrige Spekulationsfrist weiter (§ 30 Einkommensteuer-
gesetz (idF vor dem BudgetbegleitG 2011). Diese Anteile sind
aus heutiger Sicht nicht mehr steuerverfangen.

Ab dem 1.1.2011 angeschaffte Fondsanteile (Neuanteile) unterlie-
gen — unabhéngig von der Behaltedauer — bei AnteilsverduBerung
einer Besteuerung der realisierten Wertsteigerung. Die Besteue-
rung erfolgt durch die depotfiihrende Stelle, welche auf die
Differenz zwischen dem VerduBerungserlds und dem steuerlich
fortgeschriebenen Anschaffungswert (Anschaffungskosten wer-
den um ausschiittungsgleiche Ertrdge erhtht und um steuerfreie
Ausschiittungen vermindert) 27,5% KESt einbehélt.
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Verlustausgleich auf Depotebene des Anteilscheininhabers:
Ab 1.4.2012 hat die depotfiihrende Bank Kursgewinne und
Kursverluste sowie Ertrdge (ausgenommen Kupons von Altbe-
stand, Zinsertrdgen aus Geldeinlagen und Spareinlagen) aus
allen Wertpapier-Arten von allen Depots eines Einzelinhabers
bei einem Kreditinstitut innerhalb eines Kalenderjahres gegen-
zurechnen (sog. Verlustausgleich). Es kann maximal nur die
bereits bezahlte KESt gutgeschrieben werden. Ubersteigen
27,5% der realisierten Verluste die bereits bezahite KESt, so
wird der verbleibende Verlust fiir zukiinftige gegenrechenbare
Gewinne und Ertrdge bis zum Ende des Kalenderjahres in Evi-
denz gehalten. Etwaige weitere im Kalenderjahr nicht mit
(weiteren) Gewinnen bzw. Ertrdgen ausgeglichene Verluste ver-
fallen. Eine Verlustmitnahme (iber das Kalenderjahr hinaus ist
nicht maglich.

Anleger, deren Einkommensteuer-Tarifsatz unter 27,5% liegt,
haben die Mdglichkeit, sdmtliche Kapitalertrage, die dem Steu-
ersatz  von 27,5% unterliegen, im Rahmen der
Einkommensteuererkldrung zum entsprechend niedrigeren Ein-
kommensteuersatz zu besteuern (Regelbesteuerungsoption).
Ein Abzug von Werbungskosten (z.B. Depotspesen) ist dabei
nicht moglich. Die vorab in Abzug gebrachte Kapitalertragsteuer
ist im Rahmen der Steuererklarung riickerstattbar. Wiinscht der
Steuerpflichtige nur einen Verlustausgleich innerhalb der mit
27,5% besteuerten Kapitaleinkiinfte, kann er — isoliert von der
Regelbesteuerungsoption — die Verlustausgleichsoption ausu-
ben. Dasselbe gilt in Fallen, in denen
Entlastungsverpflichtungen aufgrund von DBA wahrgenommen
werden konnen. Eine Offenlegung samtlicher endbesteuerungs-
fahiger Kapitalertrage ist dazu nicht erforderlich.

3.2. Betriebsvermogen

Besteuerung und Steuerabgeltung fiir Anteile im Be-
triebsvermdgen natiirlicher Personen

Fiir natirliche Personen, die Einkiinfte aus Kapitalvermdgen o-
der  Gewerbebetrieb beziehen (Einzelunternehmer,
Mitunternehmer), gilt die Einkommensteuer fiir die KESt pflich-
tigen Ertrdge (Zinsen aus Forderungswertpapieren, in- und
ausldndische Dividenden und sonstige ordentliche Ertrage)
durch den KESt Abzug als abgegolten:

Ausschiittungen (Zwischenausschiittungen) von Substanzge-
winnen aus inlandischen Fonds und von ausschittungsgleichen
Substanzgewinnen aus auslandischen Subfonds waren bei GJ,
die im Jahr 2012 begonnen haben, mit dem Tarif zu versteuern,
danach kam der 25%ige Sondersteuersatz (fiir steuerliche Zu-
flisse ab 1.1.2016 27,5%) zur Anwendung (Veranlagung).
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Bei Fondgeschéftsjahren, die nach dem 31.12.2012 begonnen
haben, sind samtliche im Fondsvermogen realisierten Kursge-
winne  sofort  steuerpflichtig  (d.h. keine  steuerfreie
Thesaurierung von Substanzgewinnen mehr mdglich). Der
27,5%ige KESt Abzug hat jedoch keine Endbesteuerungswir-
kung, sondern ist lediglich eine Vorauszahlung auf den
Sondereinkommensteuersatz im Wege der Veranlagung.

Gewinne aus der VerduBerung des Fondsanteiles unterliegen
grundsatzlich auch dem 27,5%igen KESt Satz. Dieser KESt Ab-
zug ist wiederum nur eine Vorauszahlung auf den im Wege der
Veranlagung zu erhebenden Sondereinkommensteuersatz iHv.
27,5% (Gewinn = Differenzbetrag zwischen VerduBerungserlos
und Anschaffungskosten; davon sind die wahrend der Behal-
tedauer bzw. zum Verkaufszeitpunkt bereits versteuerten
ausschittungsgleichen Ertrdge in Abzug zu bringen; die aus-
schiittungsgleichen Ertrdge sind in Form eines steuerlichen
,Merkpostens® (iber die Behaltedauer des Fondsanteiles auBer-
bilanziell mitzufiihren. Unternehmensrechtliche Abschreibungen
des Fondsanteils kiirzen entsprechend die ausschiittungsglei-
chen Ertrdge des jeweiligen Jahres).

Bei Depots im Betriebsvermdgen ist ein Verlustausgleich durch
die Bank nicht zuldssig. Eine Gegenrechnung ist nur (iber die
Steuererklarung maglich.

Besteuerung bei Anteilen im Betriebsvermogen juristi-
scher Personen

Die im Fonds erwirtschafteten ordentlichen Ertrage (z.B. Zinsen,
Dividenden) sind grundsétzlich steuerpflichtig.

Steuerfrei sind jedoch

B inldndische Dividenden (die bei Zufluss an den Fonds
abgezogene KESt ist riickerstattbar)

B Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Korperschaften

B Gewinnanteile aus Beteiligungen an ausléndischen
Kérperschaften, die mit einer inldndischen unter § 7 Abs.
3 KStG fallenden Korperschaft vergleichbar sind und mit
deren Ansdssigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe
besteht.

Gewinnanteile aus auslandischen Kérperschaften sind aber
nicht befreit, wenn die auslandische Korperschaft keiner der s-
terreichischen  Korperschaftsteuer  vergleichbaren — Steuer
unterliegt (das liegt vor, wenn die auslandische Steuer mehr als
10% niedriger ist als die dsterreichische Korperschaftsteuero-
der die auslandische Korperschaft — im Ausland einer
personlichen oder sachlichen Befreiung unterliegt).
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Dividenden aus anderen Landern sind KoSt-pflichtig.

Bei Fondgeschéftsjahren, die nach dem 31.12.2012 begonnen
haben, sind sédmtliche im Fondsvermdgen realisierten
Kursgewinne sofort steuerpflichtig (d.h. keine steuerfreie
Thesaurierung von Substanzgewinnen mehr mdglich).

Sofern keine Befreiungserklarung gemas § 94 7 5 EStG vorliegt,
hat die kuponauszahlende Stelle auch fiir Anteile im Betriebs-
vermdgen von der Ausschiittung Kapitalertragssteuer
einzubehalten bzw. Auszahlungen aus Thesaurierungsfonds als
KESt an die Finanz abzufiihren. Eine in Abzug gebrachte und an
das Finanzamt abgefiihrte KESt kann auf die veranlagte Kérper-
schaftsteuer angerechnet bzw. riickerstattet werden.

Gewinne aus der VerduBerung des Fondsanteiles unterliegen
der 25%igen Korperschaftsteuer. Kursverluste bzw. Teilwertab-
schreibungen sind steuerlich sofort abzugsfahig.

3.3. Kdrperschaften mit Einkiinften aus Kapitalvermdgen

Soweit Korperschaften (z.B. Vereine) Einkiinfte aus Kapitalver-
mogen beziehen, gilt die Korperschaftsteuer durch den
Steuerabzug als abgegolten. Eine KESt auf steuerfreie Dividen-
den ist riickerstattbar.

Fiir Zufliisse ab dem 1.1.2016 erhoht sich der KESt-Satz von
25% auf 27,5%. Fiir Korperschaften mit Einkiinften aus Kapi-
talvermégen bleibt es jedoch flr diese Einkiinfte beim 25%igen
KoSt-Satz.

Wenn nicht die kuponauszahlende Stelle bei diesen Steuer-
pflichtigen weiterhin den 25%igen KESt-Satz anwendet, kann
der Steuerpflichtige die zu viel einbehaltene KESt beim Finanz-
amt riickerstatten lassen.

Privatstiftungen unterliegen mit den im Fonds erwirtschafteten
Ertrégen grundsétzlich der 25%igen Zwischensteuer.

Steuerfrei sind jedoch inléndische Dividenden (die bei Zufluss
an den Fonds abgezogene KESt ist rlickerstattbar) und Gewinn-
anteile aus Beteiligungen an EU-Korperschaften sowie aus
Beteiligungen an auslandischen Korperschaften, die mit einer
inlandischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Kérperschaft ver-
gleichbar sind und mit deren Ansassigkeitsstaat eine
umfassende Amtshilfe besteht.

Gewinnanteile aus auslandischen Kérperschaften sind aber
nicht befreit, wenn die auslandische Korperschaft keiner der ds-
terreichischen  Korperschaftsteuer  vergleichbaren — Steuer
unterliegt (das liegt vor, wenn die auslandische Steuer mehr als
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10% niedriger ist als die Osterreichische Kérperschaftsteuer oder
die auslandische  Kérperschaft im Ausland einer
personlichen oder sachlichen Befreiung unterliegt).

Dividenden aus anderen Landern sind K6St-pflichtig.

Mindestens 60% aller realisierten wenn auch thesaurierten
Substanzgewinne (Kursgewinne aus realisierten Aktien und Ak-
tienderivaten sowie aus Anleihen und Anleihederivaten)
unterliegen ebenfalls der 25%igen Zwischensteuer. Insoweit die
realisierten Substanzgewinne ausgeschittet werden, sind diese
voll steuerpflichtig (werden z.B. 100 % ausgeschiittet, sind
100% steuerpflichtig, werden z.B. 75% ausgeschiittet, sind
75% steuerpflichtig).

Ab dem 1.1.2011 angeschaffte Fondsanteile unterliegen bei An-
teilsverduBerung einer Besteuerung der realisierten Wertsteigerung.
Bemessungsgrundlage fir die Besteuerung ist die Differenz aus
dem Verkaufserlos und dem steuerlich fortgeschriebenen Anschaf-
fungswert der Fondsanteile. Fir Zwecke des steuerlich
fortgeschriebenen Anschaffungswerts erhéhen wahrend der Behal-
tedauer versteuerte Ertrdge die Anschaffungskosten des
Anteilscheines, wahrend erfolgte Ausschiittungen bzw. ausge-
zahlte KESt die Anschaffungskosten vermindern.

Stichtag fiir den Rechnungsabschluss und Haufig-
keit der Auszahlung

4. Stichtag fiir den Rechnungsabschluss und Haufig-
keit der Auszahlung

Das Rechnungsjahr des Fonds ist die Zeit vom 01.09. bis zum
31.08. des folgenden Kalenderjahres. Die Ausschiittung bzw.
Auszahlung der KESt geméaB § 58 Abs. 2 InvFG iVm Artikel 6 der
Fondsbestimmungen erfolgt ab 15.11. des folgenden Rech-
nungsjahres.

Die VWG hat filr jedes Rechnungsjahr des Fonds einen Rechen-
schaftsbericht, sowie fiir die ersten sechs Monate eines jeden
Rechnungsjahres einen Halbjahresbericht zu erstellen. Nach
dem Ende des jeweiligen Berichtszeitraumes ist der Rechen-
schaftsbericht innerhalb  von 4 Monaten und der
Halbjahresbericht innerhalb von 2 Monaten zu verdffentlichen.
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Wirtschaftspriifer

5. Name der Personen, die mit der Abschlusspriifung
gemiB § 49 Abs. 5 InvFG betraut sind

Deloitte Audit Wirtschaftspriifungs GmbH, Wien; Nahere
Angaben zu den mit der Abschlusspriifung betrauten natiirli-
chen Personen finden Sie im jeweiligen Rechenschaftsbericht.

Angaben der Art und der Hauptmerkmale der
Anteile

6. Angabe der Art und der Hauptmerkmale der Anteile,
insbesondere:

B Art des Rechts (dingliches, Forderungs- oder anderes
Recht), das der Anteil reprasentiert;

B Originalurkunden oder Zertifikate Uber diese Urkunden,
Eintragung in einem Register oder auf einem Konto;

B Merkmale der Anteile: Namens- oder Inhaberpapiere,
gegebenenfalls Angabe der Stlickelung;

Beschreibung des Stimmrechts der Anteilinhaber, falls dieses
besteht:

B Jeder Erwerber eines Anteilscheines erwirbt in Hohe der
darin verbrieften Miteigentumsanteile Miteigentum an
sémtlichen Vermdgenswerten des Fonds (dingliches
Recht).

B Das Miteigentum an den zum Fonds gehdrigen
Vermogenswerten ist in gleiche Miteigentumsanteile
zerlegt. Die Anzahl der Miteigentumsanteile ist nicht
begrenzt.

B Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine
(Zertifikate) mit  Wertpapiercharakter (ber Anteile
verkorpert.

B Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden (§ 24
Depotgesetz, BGBI. Nr. 424/1969 in der jeweils geltenden
Fassung) dargestellt.

B Die Verwaltungsgesellschaft darf mit Zustimmung ihres
Aufsichtsrates die Miteigentumsanteile teilen (splitten)
und zusétzlich Anteilscheine an die Anteilinhaber
ausgeben oder die alten Anteilscheine in  neue
umtauschen, wenn sie zufolge der Hohe des errechneten
Anteilswertes eine Teilung der Miteigentumsanteile als im
Interesse der Anteilinhaber gelegen erachtet.

®  Die Anteilscheine lauten auf Inhaber.

B Mit den Anteilscheinen sind keine Stimmrechte
verbunden.
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Beendigung der Verwaltung

7. Voraussetzungen, unter denen die Auflosung des
Fonds beschlossen werden kann, und Einzelheiten der
Auflésung, insbesondere im Bezug auf die Rechte der
Anteilinhaber

Kiindigung der Verwaltung:
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds in
folgenden Féllen kiindigen/beenden:

a) mit Bewilligung der FMA, Veroffentlichung und unter
Einhaltung einer Frist von (zumindest) sechs Monaten.
Diese Frist kann auf (zumindest) 30 Tage reduziert werden,
wenn sdmtliche Anleger nachweislich informiert wurden,
wobei dabei eine Verdffentlichung unterbleiben kann. Die
Anteilinhaber kdnnen (vorbehaltlich einer Preisaussetzung)
wahrend der jeweils genannten Frist ihre Fondsanteile
gegen Auszahlung des Rlcknahmepreises zuriickgeben.

b)  mit sofortiger Wirkung (Tag der Verdffentlichung) und unter
gleichzeitiger Anzeige an die FMA, wenn das
Fondsvermdgen EUR 1.150.000,- unterschreitet.

Eine Kiindigung geman b) ist wéhrend einer Kiindigung geméan
a) nicht zulassig.

Endet die Verwaltung durch Kiindigung, hat die Verwaltungsge-
sellschaft die Abwicklung einzuleiten. Mit Beginn der
Abwicklung tritt an die Stelle des Rechts der Anteilinhaber auf
Verwaltung das Recht auf ordnungsgemaBe Abwicklung und an
die Stelle des Rechts auf jederzeitige Riickzahlung des Anteils-
wertes das Recht auf Auszahlung des Liquidationserldses nach
Ende der Abwicklung, wobei auf Verlangen eines Anteilinhabers
fur illiquid gewordene Vermdgenswerte auch eine Auskehrung
zuldssig ist, sofern alle tibrigen Anteilinhaber dieser anteiligen
Auskehrung ausdrticklich zustimmen.

Ubertragung der Verwaltung

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds mit
Bewilligung der FMA, Veréffentlichung und unter Einhaltung ei-
ner Frist von (zumindest) 3 Monaten auf eine andere
Verwaltungsgesellschaft (ibertragen. Diese Frist kann auf (zu-
mindest) 30 Tage reduziert werden, wenn samtliche
Anteilinhaber informiert wurden, wobei dabei eine Verdffentli-
chung unterbleiben kann. Die Anteilinhaber kénnen wéhrend
der genannten Frist ihre Fondsanteile gegen Auszahlung des
Riicknahmepreises zurlickgeben.
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Verschmelzung/Zusammenlegung des Fonds mit ei-
nem anderen Investmentfonds

Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Einhaltung bestimmter
Voraussetzungen sowie mit Bewilligung der FMA den Fonds mit
anderen Investmentfonds oder mit mehreren Investmentfonds
verschmelzen/zusammenlegen, wobei dabei eine Verdffentli-
chung (unter Einhaltung einer Frist von (zumindest) 3 Monaten)
bzw. Information dber die Details an die Anteilinhaber (unter Ein-
haltung einer Frist von (zumindest) 30 Tagen) zu erfolgen hat.
Die Anteilinhaber konnen wéhrend der darin genannten Frist
ihre Fondsanteile gegen Auszahlung des Riicknahmepreises zu-
riickgeben oder gegebenenfalls in Anteile eines anderen
Investmentfonds mit &hnlicher Anlagepolitik umtauschen.

In den Fallen der Fondszusammenlegung haben die Anteilinha-
ber einen Anspruch auf Umtausch der Anteile entsprechend
dem Umtauschverhéltnis sowie auf allfdllige Auszahlung eines
Spitzenausgleiches.

Abspaltung des Fondsvermdgens

Die Verwaltungsgesellschaft kann unvorhersehbar illiquid ge-
wordene Titel, die sich im Fonds befinden, nach Bewilligung der
FMA und Verdffentlichung abspalten. Die Anteilinhaber werden
entsprechend ihrer Anteile Miteigentiimer am abgespaltenen
Fonds, der von der Depotbank abgewickelt wird. Nach Abwick-
lung erfolgt die Auszahlung des Erldses an die Anteilinhaber.

Andere Beendigungsgriinde des Fonds

Das Recht der Verwaltungsgesellschaft zur Verwaltung eines
Fonds erlischt mit dem Wegfall der Konzession fiir das Invest-
mentgeschaft oder der Zulassung gemdB der Richtlinie
2009/65/EG oder mit dem Beschluss ihrer Aufldsung oder mit
dem Entzug der Berechtigung.

Endet die Verwaltung durch Wegfall der Konzession, tibernimmt
die Depotbank die vorldufige Verwaltung und muss fir den
Fonds, sofern sie dessen Verwaltung nicht binnen sechs Mona-
ten auf eine andere Verwaltungsgesellschaft (bertrdgt, die
Abwicklung einleiten.

Mit Beginn der Abwicklung tritt an die Stelle des Rechts der An-
teilinhaber auf Verwaltung das Recht auf ordnungsgemaBe
Abwicklung und an die Stelle des Rechts auf jederzeitige Riick-
zahlung des Anteilswertes das Recht auf Auszahlung des
Liquidationserloses nach Ende der Abwicklung, wobei auf Ver-
langen eines Anteilinhabers  fiir illiquid gewordene
Vermdgenswerte auch eine Auskehrung zuldssig ist, sofern alle
Ubrigen Anteilinhaber dieser anteiligen Auskehrung ausdriick-
lich zustimmen.
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Angabe der Borsen oder Markte, an denen die An-
teile notieren oder gehandelt werden

8. Gegebenenfalls Angabe der Borsen oder Mérkte, an
denen die Anteile notieren oder gehandelt werden

Ausgabe und Riicknahme der Anteile erfolgen durch die Depot-
bank. Eine Borseneinfihrung an der Wiener Borse kann
beantragt werden.

Modalitdten und Bedingungen der Ausgabe und
Verkauf von Anteilen

9. Modalititen und Bedingungen fiir die Ausgabe
und/oder den Verkauf der Anteile

Ausgabe von Anteilen
Die Ausgabe erfolgt zu den in den Fondsbestimmungen ange-
flihrten Zeitpunkten.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden
Anteilscheine ist grundsatzlich nicht beschrankt. Die Anteile
kénnen bei den im Anhang aufgefiinrten Vertriebsstellen
erworben  werden. Die  Verwaltungsgesellschaft — behalt
sich vor, die Ausgabe von Anteilen voriibergehend oder
vollsténdig einzustellen.

Ausgabeaufschlag und Ausgabepreis

Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Wert eines An-
teiles zur Abgeltung der Ausgabekosten ein Ausgabeaufschlag
hinzugerechnet werden.

Der Ausgabeaufschlag betragt bis zu 0,5 v.H. des Wertes eines
Anteiles aufgerundet auf die nachsten 5 Cent.

Dieser Ausgabeaufschlag kann bei nur kurzer Anlagedauer die
Performance reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Aus diesem
Grund empfienlt sich bei dem Erwerb von Investmentanteil-
scheinen eine ldngere Anlagedauer.

Abrechnungsstichtag

Die Orderannahme zum Kauf von Anteilscheinen erfolgt bis
16:00 Uhr (MEZ). Der zur Abrechnung kommende giltige Aus-
gabepreis ist der von der Depotbank ermittelte Rechenwert des
nachsten Bankarbeitstages - ausgenommen Karfreitag und Sil-
vester -, der dem Ordereingang (unter Beachtung der Order-
Annahmeschlusszeiten) bei der Depotbank folgt (,Schlusstag”).
Die Wertstellung der Belastung des Kaufpreises erfolgt zwei
Bankarbeitstage nach dem Schlusstag.
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Modalitdten der Bedingungen der Riicknahme o-
der Auszahlung von Anteilen

10. Modalitiaten und Bedingungen der Riicknahme oder
Auszahlung der Anteile und Voraussetzungen, unter
denen diese ausgesetzt werden kann

Riicknahme von Anteilen

Die Anteilinhaber konnen jederzeit die Riicknahme der Anteile durch
Vorlage der Anteilscheine oder durch Erteilung eines Rlicknahmeauf-
trages bei der Depotbank verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft ist
verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Riicknahmepreis fiir
Rechnung des Fonds zuriickzunehmen.

Die Riicknahme von Anteilen erfolgt zu den in den Fondsbestim-
mungen angeflihrten Zeitpunkten.

Aussetzung

Die Auszahlung des Riickgabepreises sowie die Errechnung und
Verdffentlichung des Riicknahmepreises kann unter gleichzeitiger
Mitteilung an die FMA und entsprechender Verdffentlichung vo-
ribergehend  unterbleiben  und  vom  Verkauf  von
Vermdgenswerten des Fonds sowie vom Eingang des Verwer-
tungserloses abhangig gemacht werden, wenn
auBergewodhnliche Umstande vorliegen, die dies unter Beriick-
sichtigung berechtigter Interessen der Anteilinhaber erforderlich
erscheinen lassen. Die Wiederaufnahme der Riicknahme der An-
teilscheine ist dem Anleger ebenfalls bekannt zu geben.

Riicknahmeabschlag und Riicknahmepreis

Der Riicknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerun-
det auf die nachsten 5 Cent. Es féllt kein Riicknahmeabschlag
an.

Abrechnungsstichtag

Die Orderannahme beim Verkauf von Anteilscheinen erfolgt bis
16:00 Uhr (MEZ). Der zur Abrechnung kommende gilltige Riick-
nahmepreis ist der von der Depotbank ermittelte Rechenwert
des néchsten Bankarbeitstages — ausgenommen Karfreitag und
Silvester -, der dem Ordereingang (unter Beachtung der Order-
Annahmeschlusszeiten) bei der Depotbank folgt (,Schlusstag").
Die Wertstellung der Gutschrift des Verkaufspreises erfolgt zwei
Bankarbeitstage nach Schlusstag.
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Ermittlung der Verkaufs- oder Ausgabe- und der
Auszahlungs- oder Riicknahmepreise

11. Ermittlung der Verkaufs- oder Ausgabe- und der
Auszahlungs- oder Riicknahmepreise der Anteile,
insbesondere:

B Methode und Haufigkeit der Berechnung dieser Preise;

B Angaben der mit dem Verkauf, der Ausgabe, der
Riicknahme oder Auszahlung der Anteile verbundenen
Kosten,;

B Angaben von Art, Ort und Héufigkeit der Verdffentlichung
dieser Preise.

Berechnungsmethode

Zur Preisberechnung des Fonds werden grundsétzlich die je-
weils  letzten  veréffentlichten  (=verfligharen)  Kurse
herangezogen. Entspricht der letzte verdffentlichte Bewertungs-
kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation
ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatséch-
lichen Werten, so kann eine Preisberechnung unterbleiben,
wenn der Fonds 5% oder mehr seines Fondsvermogens in Ver-
mogenswerte investiert hat, die keine bzw. keine
marktkonformen Kurse aufweisen.

Héufigkeit der Berechnung der Preise

Die Berechnung des Ausgabepreises und des Riicknahmeprei-
ses erfolgt zu den in den Fondsbestimmungen angeflihrten
Zeitpunkten.

Kosten bei Ausgabe und Riicknahme der Anteile

Die Ausgabe und Ricknahme der Anteile durch die Depotbank
oder der Erwerb der Anteile bei einer der im Anhang angeftinhr-
ten Vertriebsstellen erfolgt ohne Berechnung zuséatzlicher
Kosten mit Ausnahme der Berechnung des Ausgabeaufschlags
bei Ausgabe von Anteilscheinen.

Art, Ort und Haufigkeit der Veroffentlichung der Aus-
gabe- und Riicknahmepreise

Der Wert eines Anteiles und der Ausgabe- und Riicknahmepreis
wird auf der Homepage, sowie in der Tageszeitung ,Der Stan-
dard“, borsentéglich verdffentlicht.

Regeln fiir die Vermdgensbewertung
12. Regeln fiir die Vermdgensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamt-
wertes des Fonds einschlieBlich der Ertragnisse durch die Zahl
der Anteile.
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Der Gesamtwert des Fonds ist aufgrund der jeweiligen Kurs-
werte der Zu ihm gehorigen Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente, Fonds und Bezugsrechte zuziiglich des
Wertes der zum Fonds gehdrenden Finanzanlagen, Geldbe-
trage, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzliglich
Verbindlichkeiten zu ermitteln.

Der Gesamtwert des Fonds wird nach folgenden Grundsétzen
ermittelt;

m  Der Wert von Vermdgenswerten, welche an einer Borse
oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder
gehandelt werden, wird grundsétzlich auf der Grundlage
des letzten verfligharen Kurses ermittelt.

m  Sofern ein Vermdgenswert nicht an einer Borse oder an
einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt
wird oder sofern fiir einen Vermdgenswert, welcher an
einer Borse oder an einem anderen geregelten Markt
notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsachlichen
Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die
Kurse zuverldssiger Datenprovider oder alternativ auf
Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere
anerkannte Bewertungsmethoden zurlickgegriffen.

B Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt
verfiigbaren errechneten Werten bewertet bzw. sofern
deren Anteile an Borsen oder geregelten Markten
gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt
verfiigbaren Schlusskursen.

®  Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, die an
einer Borse oder an einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten
verfligharen Abwicklungspreises berechnet.

Beschreibung der Regeln fiir die Ermittlung und
Verwaltung der Ertrige

13. Beschreibung der Regeln fiir die Ermittlung und
Verwendung der Ertriage

13.1. Ertragnisverwendung bei Ausschiittungsanteil-
scheinen (Ausschiitter)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse
(Zinsen und Dividenden) konnen nach Deckung der Kosten nach
dem Ermessen der Kapitalanlagegesellschaft ausgeschiittet
werden. Eine Ausschiittung kann unter Ber(icksichtigung der In-
teressen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die
Ausschiittung von Ertrdgen aus der VerauBerung von Vermo-
genswerten des Fonds einschlieBlich von Bezugsrechten im
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Ermessen der Kapitalanlagegesellschaft. Eine Ausschiittung aus
der Fondssubstanz sowie Zwischenausschiittungen sind zulds-
sig. Das Fondsvermdgen darf durch Ausschiittungen in keinem
Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen fiir eine Kiin-
digung unterschreiten. Die Betrdge sind an die Inhaber von
Ausschiittungsanteilscheinen ab 15.11. des folgenden Rech-
nungsjahres  gegebenenfalls  gegen  Einziehung eines
Ertragnisscheines auszuschitten, der Rest wird auf neue Rech-
nung vorgetragen. Jedenfalls ist ab dem 15.11. des folgenden
Rechnungsjahres der gemaB InvFG ermittelte Betrag auszuzah-
len, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den
ausschiittungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden
Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn,
die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entspre-
chender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im
Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden
konnen, die entweder nicht der inldndischen Einkommen- oder
Kérperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Vorausset-
zung fir eine Befreiung gemadB § 94 EStG bzw. fiir eine
Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

13.2. Ertrégnisverwendung bei Thesaurierungsanteil-
scheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertrégnisse
nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschlttet. Es ist bei
Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.11. der gemaB InvFG er-
mittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung
einer auf den ausschiittungsgleichen Ertrag des Anteilscheines
entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist,
es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung
entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im
Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden
konnen, die entweder nicht der inldndischen Einkommen- oder
Kérperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Vorausset-
zung flr eine Befreiung gemdB § 94 EStG bzw. fiir eine
Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

13.3. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteil-
scheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse
nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschittet. Es wird
keine Auszahlung gemaB InvFG vorgenommen. Der fiir das Un-
terbleiben der KESt-Auszahlung auf den Jahresertrag gemaB
InvFG maBgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.11. des folgen-
den Rechnungsjahres.
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Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entspre-
chender Nachweise von den depotfilhrenden Stellen sicher,
dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteil-
inhabern gehalten werden konnen, die entweder nicht der
inldndischen Einkommen- oder Korperschaftssteuer unterliegen
oder bei denen die Voraussetzungen fiir eine Befreiung gemés
Einkommensteuergesetz (§ 94) vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt
nicht erflllt, ist der gemaB InvFG ermittelte Betrag durch Gut-
schrift des jeweils depotflinrenden Kreditinstituts auszuzahlen.

13.4. Ertrdgnisverwendung bei Thesaurierungsanteil-
scheinen ohne KESt-Auszahlung (Volithesaurierer
Auslandstranche)

Nicht anwendbar.

Beschreibung der Anlageziele

14. Beschreibung der Anlageziele des Fonds, ein-
schlieBlich der finanziellen Ziele (z.B. Kapital- oder
Ertragssteigerung), der Anlagepolitik (z.B. Spezialisierung
auf geographische Gebiete oder Wirtschaftsbereiche),
etwaiger Beschriankungen bei dieser Anlagepolitik so-
wie der Angabe etwaiger Techniken und Instrumente
oder Befugnisse zur Kreditaufnahme, von denen bei
der Verwaltung des Fonds Gebrauch gemacht werden
kann.

HINWEIS:

Der Fonds strebt zu jeder Zeit die Erreichung der Anla-
geziele an, es kann jedoch nicht zugesichert werden,
dass diese Ziele auch tatséchlich erreicht werden.

Die nachstehende Beschreibung beriicksichtigt nicht
das individuelle Risikoprofil des Anlegers und ist hierzu
ggf. eine personliche fachgerechte Anlageberatung
empfehlenswert.

HINWEIS:

Marktbedingt geringe oder sogar negative Renditen
von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen kdnnen den
Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beein-
flussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden
Kosten zu decken.

Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Beriicksichtigung
der Sicherheit des Kapitals und der Liquiditdt des Fondsvermo-
gens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Er wird dazu je
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nach Einschatzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und
der Bérsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach
dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zu-
gelassenen Vermogensgegenstande (Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finan-
zinstrumente) erwerben und verduBern. Alle fir den
Schoellerbank Kurzinvest ausgewahlten Vermdgenswerte lauten
ausschlieBlich auf Euro. Fir den Investmentfonds werden tber-
wiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungs-
instrumente hoher Bonitdt von Emittenten der Europdischen
Union mit einem Zinsénderungsrisiko von weniger als einem
Jahr erworben. Dartiber hinaus kénnen erstklassige fixverzinsli-
che Wertpapiere hoher Bonitat von Emittenten der Européischen
Union erworben werden. Es werden ausschlieBlich auf Euro lau-
tende Vermogenswerte erworben. Andere  Geldmarkt-
instrumente dirfen ebenfalls erworben werden. Der Schoeller-
bank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw.
Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kiindbare Ein-
lagen mit einer Laufzeit von hdchstens 12 Monaten halten. Der
Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35
v.H. seines Fondsvermégens in Wertpapiere der Republik Os-
terreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der
Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzin-
vest ist flir Rickstellungen gemdB § 14 Abs. 7
Einkommensteuergesetz geeignet (Wertpapierdeckung von
Pensionsriickstellungen, Rickstellungsdeckungsfonds ).

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Kurzinvest
wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der In-
vestmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt
mehr als 35% seines Fondsvermdgens in Wertpapiere
der Republik Osterreich, der Bundesrepublik Deutsch-
land und/oder der Republik Frankreich zu investieren.

Fiir den Schoellerbank Kurzinvest diirfen keine deri-
vativen Finanzinstrumente direkt erworben werden.
Es konnen allerdings Wertpapiere mit eingebetteten
derivativen Finanzinstrumenten erworben werden,
die nur der Risikosenkung dienen.

Techniken und Instrumente der Anlagepolitik
15. Techniken und Instrumente der Anlagepolitik

Der Fonds investiert geméaB den Anlage- und Emittentengrenzen
des InvFG in Verbindung mit den Fondsbestimmungen und unter
Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung.

¢4 Schoellerbank

Private Banking nvest

15.1. Wertpapiere
Wertpapiere sind:

B Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere,

m  Schuldverschreibungen  und  sonstige  verbriefte
Schuldtitel,

m alle anderen marktfahigen Finanzinstrumente (zB.
Bezugsrechte), die zum Erwerb von Finanzinstrumenten
im Sinne des InvFG durch Zeichnung oder Austausch
berechtigen, nach MaBgabe von § 69 InvFG, jedoch mit
Ausnahme der in § 73 InvFG genannten Techniken und
abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate).

Wertpapiere schlieBen zudem im Sinn des § 69 Abs. 2 InvFG

B Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer
Investmentgesellschaft oder eines Investmentfonds,

B Anteile an geschlossenen Fonds in Vertragsform,

B Finanzinstrumente nach § 69 Abs. 2 Z 3 InvFG

ein.

Die Verwaltungsgesellschaft kann Wertpapiere erwerben, die an
einer im Anhang zu den Fondsbestimmungen genannten Borsen
des In- und Auslandes notiert oder an im Anhang zu den Fonds-
bestimmungen genannten geregelten Markten gehandelt werden,
die anerkannt und fiir das Publikum offen sind und deren Funkti-
onsweise  ordnungsgemaB ist. Daneben konnen auch
Wertpapiere aus Neuemissionen erworben werden, deren Emis-
sionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur
amtlichen Notierung an einer Borse oder an einem geregelten
Markt zu beantragen, sofern ihre Zulassung spatestens vor Ab-
lauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.

15.2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die dblicherweise auf
dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind, deren Wert je-
derzeit genau bestimmt werden kann und die die
Voraussetzungen gemaB § 70 InvFG erfiillen.

Fiir den Fonds dirfen Geldmarktinstrumente erworben werden,
die

1) an einer der im Anhang zu den Fondsbestimmungen
genannten Borsen des In- und Auslandes notiert oder an
im Anhang zu den Fondsbestimmungen genannten
geregelten Méarkten gehandelt werden, die anerkannt und
fir das Publikum offen sind und deren Funktionsweise
ordnungsgemas ist.
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2)

ublicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, frei
Ubertragbar sind, liquide sind und deren Wert jederzeit
genau bestimmt werden kann, (ber die angemessene
Informationen  vorliegen,  einschlieBlich  solcher
Informationen, die eine angemessene Bewertung der mit
der Anlage in solche Instrumente verbundenen
Kreditrisiken ermdglichen, diirfen erworben werden, auch
wenn sie nicht an geregelten Markten gehandelt werden,
sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente
bereits Vorschriften (iber den Einlagen- und Anlegerschutz
unterliegen, vorausgesetzt, sie werden
a) von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen
Korperschaft — oder der  Zentralbank  eines
Mitgliedstaates, der Europdischen Zentralbank, der
Europdischen  Union oder der Européischen
Investmentbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser
ein Bundesstaat, einem Gliedstaat der Foderation,
oder von einer internationalen Einrichtung Gffentlich-
rechtlichen  Charakters, der mindestens ein
Mitgliedstaat angehort, begeben oder garantiert oder
b) von Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere an
ginem der im Anhang zu den Fondsbestimmungen
genannten geregelten Markte gehandelt werden, oder
c) von einem Institut begeben oder garantiert, das
gemaB den im Gemeinschaftsrecht (=Unionsrecht)
festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist,
oder von einem Institut begeben oder garantiert, das
Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der
FMA mindestens so streng sind, wie die des
Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhalt, oder
d) von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie
angehoren, die von der FMA zugelassen wurde,
sofern fir Anlagen in diesen Instrumenten
Vorschriften fiir den Anlegerschutz gelten, die denen
der lit. a bis ¢ gleichwertig sind und sofern es sich bei
den Emittenten entweder um ein Unternehmen mit
einem Eigenkapital von mindestens 10 Mio. EUR, das
seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der
Richtlinie 2013/34/EU erstellt und verdffentlicht, oder
um einen Rechtstrdger, der innerhalb einer eine oder
mehrere borsennotierte Gesellschaften umfassenden
Unternehmensgruppe flr die Finanzierung dieser
Gruppe zustandig ist, oder um einen Rechtstrager
handelt, der in Unternehmens-, Gesellschafts- oder
Vertragsform die wertpapierméaBige Unterlegung von
Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank
eingerdumten  Kreditlinie finanzieren soll;  die
Kreditlinie hat durch ein Finanzinstitut gesichert zu
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sein, das selbst die in Z. 2 lit. ¢ genannten Kriterien
erflillt,

15.3. Nicht notierte Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente

Hochstens 10 v.H. des Fondsvermdgens diirfen in Wertpapiere
oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die nicht an einer
im Anhang der Fondsbestimmungen angefiihrten Borsen amt-
lich zugelassen oder an einem im Anhang der
Fondsbestimmungen angefiinrten geregelten Mérkte gehandelt
werden und bei Neuemissionen von Wertpapieren, wenn keine
diesbeziigliche Zulassung vor Ablauf eines Jahres ab Emission
erlangt wird.

15.4. Anteile an Investmentfonds (§ 77 InvFG)

Nicht anwendbar.

15.5. Derivative Finanzinstrumente
Nicht anwendbar.
15.5.1. Risikomanagement

Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Risikomanagementverfah-
ren zu verwenden, das es ihr ermdglicht, das mit den
Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen An-
teil am Gesamtrisikoprofil des Fondsvermdgens jederzeit zu
Ulberwachen und zu messen.

Das Gesamtrisiko ist nach dem Commitment Ansatz oder dem
Value-at-Risk-Ansatz zu ermitteln.

Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene und dokumen-
tierte Risikomanagement-Grundsatze festzulegen, umzusetzen
und aufrechtzuerhalten. Die Risikomanagement-Grundsétze ha-
ben Verfahren zu umfassen, die notwendig sind, um Markt-,
Liquiditats- und Kontrahentenrisiken sowie sonstige Risiken,
einschlieBlich operationeller Risiken, zu bewerten.

15.5.2. Gesamtrisiko

Commitment Ansatz

Die Verwaltungsgesellschaft wendet fiir die Ermittlung des Ge-
samtrisikos den Commitment Ansatz an. Bei diesem Ansatz
werden samtliche Positionen in derivativen Finanzinstrumenten
einschlieBlich eingebetteter Derivate iSv § 73 Abs. 6 InvFG in
den Marktwert einer gleichwertigen Position im Basiswert des
betreffenden Derivates (Basiswertdquivalent) umgerechnet.
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Bei der Berechnung des Gesamtrisikos werden Netting- und
Hedgingvereinbarungen beriicksichtigt, sofern diese offenkun-
dige und wesentliche Risiken nicht auBer Acht lassen und
eindeutig zu einer Verringerung des Risikos flihren.

Positionen in derivativen Finanzinstrumenten, welche fiir den In-
vestmentfonds kein zusétzliches Risiko erzeugen, miissen nicht
in die Berechnung einbezogen werden.

Die detaillierten Berechnungsmodalitdten des Gesamtrisikos bei
Verwendung des Commitment Ansatzes und dessen quantita-
tive und qualitative Ausgestaltung finden sich in der jeweils
aktuellen Fassung der Verordnung der FMA (iber die Risikobe-
rechnung und Meldung von Derivaten.

Das auf diese Art ermittelte mit Derivaten verbundene Gesam-
trisiko darf den Gesamtnettowert des Fondsvermdgens nicht
liberschreiten.

15.6. Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen

Bankguthaben in Form von Sichteinlagen oder kiindbaren Ein-
lagen mit einer Laufzeit von hochstens 12 Monaten diirfen unter
folgenden Voraussetzungen erworben werden:

B Beiein und demselben Kreditinstitut diirfen Sichteinlagen
oder kiindbare Einlagen mit einer Laufzeit von héchstens
12 Monaten bis zu 20 v.H. des Fondsvermdgens angelegt
werden, sofern das betreffende Kreditinstitut
= Seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder
= sich in  einem Drittstaat  befindet  und

Aufsichtsbestimmungen  unterliegt, die  nach
Auffassung der FMA jenen des Gemeinschaftsrechts
gleichwertig sind.

B Ungeachtet sémtlicher Einzelobergrenzen darf ein Fonds
bei ein und demselben Kreditinstitut hochstens 20 v.H.
des Fondsvermdgens in einer Kombination aus von
diesem Kreditinstitut begebenen Wertpapieren oder
Geldmarktinstrumenten und/oder Einlagen bei diesem
Kreditinstitut ~ und/oder von  diesem  Kreditinstitut
erworbenen OTC-Derivaten investieren.

B Esistkein Mindestguthaben zu halten. Das Bankguthaben
ist der Hohe nach mit 49 v.H. des Fondsvermdgens
begrenzt. Im Rahmen von Umschichtungen des
Fondsportfolios und/oder der begriindeten Annahme
drohender Verluste kann der Investmentfonds einen
hoheren Anteil an Sichteinlagen oder kiindbaren Einlagen
mit einer Laufzeit von hchstens 12 Monaten aufweisen.
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15.7. Kreditaufnahme

Die Aufnahme von Krediten bis zu 10 v.H. des Fondsvermdgens
ist vor(ibergehend zuléssig.

Dadurch kann sich das Risiko des Fonds im selben Ausmal er-
hohen.

15.8. Pensionsgeschifte

Fiir Rechnung des Fonds diirfen keine Pensionsgeschéfte geta-
tigt werden.

15.9. Wertpapierleihe

Fiir Rechnung des Fonds diirfen keine Wertpapierleingeschafte
getatigt werden.

15.10 Total Return Swaps oder vergleichbare deriva-
tive Instrumente

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Ertrage
und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstru-
ments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte
Zinszahlungen getauscht werden.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente,
die unter die Berichtspflichten der ESMA Guidelines
ESMA/2012/832 fallen, werden fiir den Investmentfonds nicht
gingesetzt.

Risikoprofil des Fonds
16. Risikoprofil des Fonds

Die Vermdgensgegenstande, in die die Verwaltungsgesellschaft
fir Rechnung des Fonds investiert, enthalten neben Ertrags-
chancen auch Risiken. VerduBert der Anleger Fondsanteile zu
einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der Vermogensgegenstande
gegeniber dem Zeitpunkt des Erwerbs gefallen sind, so erhélt
er das von ihm in den Fonds investierte Geld nicht vollstandig
zuriick. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte
Summe beschrénkt, eine Nachschusspflicht besteht somit
nicht.

Die Aufzdhlung ist nicht abschlieBend und die erwdhnten Risi-
ken kénnen sich in unterschiedlicher Intensitdt auf den Fonds
auswirken.
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Mit der Veranlagung in Fonds kdnnen grundsatzlich folgende Ri-
siken verbunden sein:

16.1. Marktrisiko

Die Kursentwicklung von Wertpapieren hangt insbesondere von
der Entwicklung der Kapitalmérkte ab, die inrerseits von der all-
gemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen
und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Landern
beeinflusst wird.

16.2. Zinsdnderungsrisiko

Eine besondere Ausprdgung des Marktrisikos ist das Zinsande-
rungsrisiko. Darunter versteht man die Mdglichkeit, dass sich
das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines fest-
verzinslichen Wertpapiers oder eines Geldmarktinstrumentes
besteht, andern kann. Anderungen des Markizinsniveaus kon-
nen sich unter anderem aus Anderungen der wirtschaftlichen
Lage und der darauf reagierenden Politik der jeweiligen Noten-
bank ergeben. Steigen die Marktzinsen, so falleni.d.R. die Kurse
der festverzinslichen Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente.
Féllt dagegen das Marktzinsniveau, so tritt bei festverzinslichen
Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten eine gegenldufige
Kursentwicklung ein.

In beiden Fallen flinrt die Kursentwicklung dazu, dass die Ren-
dite des Wertpapiers in etwa dem Markizins entspricht. Die
Kursschwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit des festver-
zinslichen  Wertpapiers —unterschiedlich aus. So haben
festverzinsliche Wertpapiere mit kiirzeren Laufzeiten geringere
Kursrisiken als solche mit langeren Laufzeiten. Festverzinsliche
Wertpapiere mit kilrzeren Laufzeiten haben aber in der Regel
gegenilber festverzinslichen Wertpapieren mit langeren Laufzei-
ten geringere Renditen.

16.3. Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko

Neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmérkte wirken
sich auch die besonderen Entwicklungen der jeweiligen Ausstel-
ler bzw. Kreditinstitute auf den Kurs eines Wertpapiers oder
Geldmarktinstruments bzw. den Wert einer Bankeinlage aus.

Auch bei sorgfaltigster Auswahl der Wertpapiere kann beispiels-
weise nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch
Vermdgensverfall von Austellern oder als Folge von Zahlungs-
unfahigkeit eintreten. Eine Form des Kreditrisikos bzw.
Emittentenrisikos ist auch das Risiko einer Glaubigerbeteiligung
im Falle der Sanierung oder Abwicklung einer Bank (,Bail-in“).
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Die fiir diesen Fall vorgesehenen MaBnahmen konnen flir Gldu-
biger einer Bank zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals
flhren.

16.4. Erfiillungsrisiko bzw. Kontrahentenrisiko (Aus-
fallsrisiko der Gegenpartei)

In diese Kategorie ist jenes Risiko zu subsumieren, dass ein
Settlement in einem Transfersystem nicht wie erwartet erfillt
wird, da eine Gegenpartei nicht wie erwartet oder verspétet zahlt
oder liefert. Das Settlementrisiko besteht darin, bei der Erfiillung
eines Geschafts nach erbrachter Leistung keine entsprechende
Gegenleistung zu erhalten.

Vor allem beim Erwerb von nicht notierten Finanzprodukten oder
bei deren Abwicklung Gber eine Transferstelle besteht das Ri-
siko, dass ein abgeschlossenes Geschaft nicht wie erwartet
erfiillt wird, da eine Gegenpartei nicht zahlt oder liefert, oder
dass Verluste aufgrund von Fehlern im operationalen Bereich im
Rahmen der Abwicklung eines Geschaftes auftreten konnen.

16.5. Liquiditatsrisiko

Unter Beachtung der Chancen und Risiken der Anlage in Aktien
und Schuldverschreibungen erwirbt die Verwaltungsgesell-
schaft fiir den Fonds insbesondere Wertpapiere, die an Borsen
des In- und Auslandes amtlich zugelassen oder an organisierten
Mérkten gehandelt werden, die anerkannt und fir das Publikum
offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemas ist.

Gleichwohl kann sich bei einzelnen Wertpapieren in bestimmten
Phasen oder in bestimmten Bérsensegmenten das Problem er-
geben, diese zum gewlinschten Zeitpunkt nicht verduBern zu
kénnen. Zudem besteht die Gefahr, dass Titel, die in einem eher
engen Marktsegment gehandelt werden, einer erheblichen
Preisvolatilitat unterliegen.

Daneben werden Wertpapiere aus Neuemissionen erworben,
deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zu-
lassung zur amtlichen Notierung an einer Borse oder an einem
organisierten Markt zu beantragen, sofern ihre Zulassung spétes-
tens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.

Die Verwaltungsgesellschaft darf Wertpapiere erwerben, die an
einer Borse oder einem geregelten Markt des EWR oder an einer
der im Anhang zu den Fondsbestimmungen genannten Borsen
oder geregelten Markte gehandelt werden.

16.6. Wechselkurs- oder Wahrungsrisiko
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Eine weitere Variante des Markirisikos stellt das Wahrungsrisiko
dar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, kdnnen Vermdgens-
werte eines Fonds in anderen Wahrungen als der jeweiligen
Fondswéhrung angelegt werden. Die Ertrdge, Riickzahlungen
und Erlose aus solchen Anlagen erhélt der Fonds in den Wah-
rungen, in denen er investiert. Der Wert dieser Wéhrungen kann
gegeniber der Fondswahrung fallen. Es besteht daher ein Wéh-
rungsrisiko, das den Wert der Anteile insoweit beeintrachtigt, als
der Fonds in anderen Wahrungen als der Fondswahrung inves-
tiert.

16.7. Verwabhrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermdgensgegenstdnden des Fonds ist
ein Verlustrisiko verbunden, das durch Insolvenz, Sorgfaltspflicht-
verletzungen oder missbréuchlichem Verhalten des Verwahrers
oder eines Unter-Verwahrers verursacht werden kann.

16.8. Klumpenrisiko bzw. Konzentrationsrisiko

Weitere Risiken konnen dadurch entstehen, dass eine Konzent-
ration der Veranlagung in bestimmte Vermdgensgegenstdnde
oder Markte erfolgt.

16.9. Performancerisiko

Fiir den Fonds erworbene Vermigensgegenstinde kénnen eine
andere Wertentwicklung erfahren, als im Zeitpunkt des Erwerbs
zu erwarten war. Somit kann eine positive Wertentwicklung
nicht zugesagt werden, auBer im Fall einer Garantiegewdhrung
durch eine dritte Partei.

16.10. Information (iber die Leistungsfahigkeit allfalli-
ger Garantiegeber

Je nach der Leistungsfahigkeit allfdlliger Garantiegeber erhoht
oder vermindert sich das Risiko des Investments.

16.11. Inflationsrisiko

Der Ertrag einer Investition kann durch die Inflationsentwicklung
negativ beeinflusst werden. Das angelegte Geld kann einerseits
infolge der Geldentwertung einem Kaufkraftverlust unterliegen,
andererseits kann die Inflationsentwicklung einen direkten (ne-
gativen)  Einfluss  auf  die  Kursentwicklung  von
Vermdgensgegenstanden haben.

16.12. Kapitalrisiko
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Das Risiko betreffend das Kapital des Fonds kann vor allem
dadurch bedingt sein, dass es zu einem billigeren Verkauf als
Kauf der Vermdgenswerte kommen kann. Dies erfasst auch das
Risiko der Aufzehrung bei Riicknahmen und ibermaBiger Aus-
schiittung von Anlagerenditen.

16.13. Risiko der Anderung der sonstigen Rahmenbe-
dingungen, wie unter anderem Steuervorschriften

Der Wert der Vermogensgegenstande des Fonds kann durch
Unsicherheiten in L&ndern, in denen Investments getatigt wer-
den, wie z.B. internationale politische Entwicklungen, Anderung
von Regierungspolitik, Besteuerung, Einschréankungen von aus-
landischem Investment, Wahrungsfluktuationen und anderen
Entwicklungen im Rechtswesen oder in der Regulierungslage
nachteilig beeinflusst werden. AuBerdem kann an Borsen ge-
handelt werden, die nicht so streng reguliert sind wie diejenigen
der USA oder der EU-Staaten.

16.14. Bewertungsrisiko

Insbesondere in Zeiten, in denen aufgrund von Finanzkrisen so-
wie eines allgemeinen Vertrauensverlustes Liquiditatsengpésse
der Markiteilnehmer bestehen, kann die Kurshildung bestimm-
ter Wertpapiere und sonstiger Finanzinstrumente  auf
Kapitalmérkten eingeschrankt und die Bewertung im Fonds er-
schwert sein. Werden in derartigen Zeiten vom Publikum
gleichzeitig groBere Anteilsriickgaben getatigt, kann das Fonds-
management zur Aufrechterhaltung der Gesamtliquiditat des
Fonds gezwungen sein, VerduBerungsgeschafte von Wertpapie-
ren zu Kursen zu tatigen, die von den tatsdchlichen
Bewertungskursen abweichen.

16.15. Lander- oder Transferrisiko

Vom Léanderrisiko spricht man, wenn ein auslandischer Schuld-
ner trotz Zahlungsfahigkeit aufgrund fehlender Transferfahigkeit
oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht fristge-
recht oder dberhaupt nicht erbringen kann. So kénnen z.B.
Zahlungen, auf die der Fonds Anspruch hat, ausbleiben oder in
einer Wahrung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschrankun-
gen nicht mehr konvertierbar ist.

16.16. Risiko der Aussetzung der Riicknahme

Die Anteilinhaber kdnnen grundsatzlich jederzeit die Riicknahme ih-
rer Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die
Riicknahme der Anteile bei Vorliegen auBergewdhnlicher Umstande
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voriibergehend aussetzen, wobei der Anteilspreis niedriger liegen
kann als derjenige vor Aussetzung der Riicknahme.

16.17. Schliisselpersonenrisiko

Fonds, deren Anlageergebnis in einem bestimmten Zeitraum
sehr positiv ausféllt, haben diesen Erfolg auch der Eignung der
handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen
ihres Managements zu verdanken. Die personelle Zusammen-
setzung des Fondsmanagements kann sich jedoch veréndern.
Neue Entscheidungstrager konnen dann maoglicherweise weni-
ger erfolgreich agieren.

16.18. Operationelles Risiko

Es besteht ein Verlustrisiko flir den Fonds, das aus unzureichen-
den internen Prozessen sowie aus menschlichem oder
Systemversagen bei der Verwaltungsgesellschaft oder aus ex-
ternen  Ereignissen  resultiert und das Rechts- und
Dokumentationsrisiken sowie Risiken, die aus den flr den Fonds
betriebenen Handels-, Abrechnungs- und Bewertungsverfahren
resultieren, einschlieft.

16.19. Risiken im Zusammenhang mit Anteilen an
Investmentfonds (Subfonds)

Die Risiken der Subfonds, die fiir den Fonds erworben werden,
stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen
Subfonds enthaltenen Vermdgensgegenstande bzw. der von
diesen verfolgten Anlagestrategien.

Da die Fondsmanager der einzelnen Subfonds voneinander unab-
hangig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Subfonds
gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfol-
gen. Hierdurch kdnnen sich bestehende Risiken kumulieren und
eventuelle Chancen aufheben.

16.20. Risiko bei derivativen Instrumenten

Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgema-
Ben Verwaltung flir einen Fonds unter bestimmten
Voraussetzungen und Beschrénkungen derivative Instrumente er-
werben, sofern  die  betreffenden  Geschéfte in  den
Fondsbestimmungen ausdrticklich vorgesehen sind. Es kénnen
Subfonds mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben
werden.

Mit derivativen Instrumenten konnen Risiken verbunden sein,
wie folgt:
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m  Die erworbenen befristeten Rechte kdnnen verfallen oder
eine Wertminderung erleiden.

B Das Verlustrisiko kann nicht bestimmbar sein und auch
Uber etwaige geleistete Sicherheiten hinausgehen.

B Geschifte, mit denen die Risiken ausgeschlossen sind
oder  eingeschrankt ~ werden  sollen,  konnen
moglicherweise ~ nicht  oder nur zu  einem
verlustbringenden Marktpreis getétigt werden.

B Das Verlustrisiko kann sich erhohen, wenn die
Verpflichtung aus derartigen Geschéften oder die hieraus
zu beanspruchende Gegenleistung auf ausldndische
Wahrung lautet.

Bei Geschaften mit OTC-Derivaten konnen folgende zusétzliche
Risiken auftreten:

®  Probleme bei der VerduBerung der am OTC-Markt
erworbenen Finanzinstrumente an Dritte, da bei diesen
ein organisierter Markt fehlt; eine Glattstellung
eingegangener Verpflichtungen kann aufgrund der
individuellen Vereinbarung schwierig oder mit erheblichen
Kosten verbunden sein (Liquiditétsrisiko);

m  derwirtschaftliche Erfolg des OTC-Geschéftes kann durch
den Ausfall des Kontrahenten gefahrdet sein
(Kontrahentenrisiko);

16.21. Wertpapierleihrisiko

Verleiht der Investmentfonds Wertpapiere, unterliegen diese
den Risiken des Verzugs oder der Unterlassung der Riickliefe-
rung. Insbesondere aufgrund finanzieller Verluste des
Wertpapierentleiners kann dieser mdglicherweise seinen dies-
bezliglichen Verpflichtungen gegenliber dem Investmentfonds
nicht nachkommen.

Insoweit der Wertpapierleiher im Zusammenhang mit dem
Wertpapierleihegeschédft dem Investmentfonds Sicherheiten
stellt, unterliegen dies dem Collaterial-Risiko.
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16.22. Risiko zur Sicherheit hinterlegter Vermdgensge-
gensténde (Collaterial-Risiko)

Werden dem Investmentfonds durch Dritte Sicherheiten gestellt,
unterliegen diese den typischerweise mit ihnen verbundenen
Anlagerisiken.

Fiir den Schoellerbank Kurzinvest konnen insbesondere
folgende Risiken von Bedeutung sein:

Marktrisiko

Zinsénderungsrisiko

Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko
Liquiditatsrisiko

Klumpenrisiko bzw. Konzentrationsrisiko
Performancerisiko

Inflationsrisiko

Kapitalrisiko

Bewertungsrisiko

Lé&nder- oder Transferrisiko

Risiko der Aussetzung der Riicknahme
Schliisselpersonenrisiko
Operationelles Risiko

Die Aufzdhlung der Risiken ist nicht nach deren Bedeu-
tung fiir den Fonds gereiht.

Kosten

17. Angaben (iber die Methode, die Hohe und die Be-
rechnung der zu Lasten des Fonds gehenden
Vergiitungen fiir die Verwaltungsgesellschaft, die De-
potbank oder Dritte und der Unkostenerstattungen an
die Verwaltungsgeselischaft, die Depotbank oder Dritte
durch den Fonds

17.1. Verwaltungsgebiihren

Die Verwaltungsgesellschaft erhélt fiir ihre Verwaltungstétigkeit
eine jahrliche Vergitung bis zu einer Hohe von 0,24 v.H. p.a.
des Fondsvermdgens, die aufgrund der Monatsendwerte antei-
lig errechnet wird.

17.2. Sonstige Aufwendungen

Neben den der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Vergitun-
gen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Fonds:
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Transaktionskosten

Darunter sind jene Kosten zu verstehen, die im Zusammenhang
mit dem Erwerb und der VerduBerung von Vermogensgegen-
standen des Fonds entstehen, sofern sie nicht bereits im
Rahmen der Transaktionskostenabrechnung Uber den Kurs be-
ricksichtigt wurden. (Bezieht sich derzeit auf explizite Kosten.).

In den Transaktionskosten sind auch die Kosten einer zentralen
Gegenpartei flir OTC-Derivate (geméaB der Verordnung (EU)
648/2012 (EMIR)) mit umfasst.

Abwicklung von Transaktionen: Die VWG weist darauf hin, dass
sie Transaktionen fiir den Fonds (iber ein mit ihr in einer engen
Verbindung stehendes Unternehmen, somit ein verbundenes
Unternehmen im Sinne des Artikel 4 Abs. 1 Z 38 VO (EU)
575/2013, abwickeln kann.

Kosten fiir Wirtschaftspriifung (Abschlusspriifung) und
Steuerberatung

Die Hohe der Vergitung an den Wirtschaftspriifer richtet sich
einerseits nach dem Fondsvolumen und andererseits nach den
Veranlagungsgrundsétzen.

Kosten der Steuerberatung umfassen die Ermittlung der Steuer-
daten je Anteil fir nicht in Osterreich unbeschrankt
steuerpflichtige Anteilinhaber (und werden anlassfallbezogen
verrechnet).

Publizitdtskosten und Aufsichtskosten

Publizititskosten

Darunter sind jene Kosten zu subsumieren, die im Zusammen-
hang mit der Erstellung und Veréffentlichung von gesetzlich
vorgesehenen Informationen gegeniiber Anteilinhabern im In-
und Ausland entstehen. Auch die Kosten fiir die Erstellung und
Verwendung eines dauerhaften Datentrdgers (ausgenommen
die gesetzlich verbotenen Félle) sind umfasst.

Aufsichtskosten

Sémtliche durch die Aufsichtsbehdrden verrechnete Kosten so-
wie Kosten, die aus der Erflllung von gesetzlichen
Vertriebsvoraussetzungen in etwaigen Vertriebsstaaten resultie-
ren, konnen dem Fonds im Rahmen der gesetzlichen
Zuléssigkeit angelastet werden. Weiters konnen Kosten, die sich
aus

aufsichtsrechtlichen  Meldepflichten ergeben, dem Fonds
verrechnet werden.
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Kosten fiir die Depotbank/Verwahrstelle

Dem Fonds werden von der Depotbank bankiibliche Depotge-
bihren, Kosten fir Kuponinkasso, ggf. einschlieBlich der
bankiiblichen Kosten fiir die Verwahrung auslandischer Wertpa-
piere im Ausland angelastet (Depotgebihr).

Zudem wird dem Fonds fiir die sonstigen von der Depot-
bank/Verwahrstelle erbrachten Leistungen eine monatliche
Abgeltung (Depotbankgebiihr/Dienstleistungsgebiihr) angelas-
tet.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhélt die Depotbank eine
Vergtitung von 0,5 v.H. des Fondsvermdgens.

Die Depotbank erhalt fiir die in Abschnitt Il Punkt 1 genannten
Aufgaben inkl. der an sie delegierten Tatigkeiten eine monatli-
che Abgeltung.

Kosten fiir Dienste externer Beraterfirmen oder
Anlageberater

Die KAG nimmt Leistungen folgender externer Beratungsfirmen
oder Anlageberater in Anspruch:

Die Schoellerbank Aktiengesellschaft fungiert als Advisor fiir das
Fondsmanagement dieses Fonds.

Ein Teil der vereinnahmten Verwaltungsgebtihr wird fir diese
Dienste an die Schoellerbank Aktiengesellschaft weitergegeben.

Im aktuellen Rechenschaftsbericht werden unter ,Fondsergeb-
nis“, Unterpunkt ,Aufwendungen” die vorgenannten Positionen
ausgewiesen.

Vorteile

Die VWG weist darauf hin, dass sie infolge ihrer Verwaltungsta-
tigkeit flir den Fonds (sonstige geldwerte) Vorteile (z.B. fir
Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssys-
teme) ausschlieBlich dann vereinnahmt, wenn sie zur
Qualitatsverbesserung im Interesse der Anteilinhaber eingesetzt
werden.

Die VWG darf aus der vereinnahmten Verwaltungsgebiihr Riick-
vergitungen (im Sinn von Provisionen) gewahren. Die
Gewahrung von derartigen Riickvergiitungen fiihrt nicht zu einer
Mehrbelastung des Fonds mit zusétzlichen Kosten.

Von Dritten geleistete Riickvergltungen (im Sinn von Provisio-
nen) werden nach Abzug angemessener
Aufwandsentschadigungen an den Fonds weitergeleitet und im
Rechenschaftsbericht ausgewiesen.
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Weitere Aufwendungen

Aufwendungen fiir den Fonds, die zum Nutzen der Anteilinhaber
anfallen und nicht unter den vorgenannten Kosten erfasst sind,
konnen dem Fonds nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
angelastet werden.

Darunter fallen insbesondere auch Kosten flir den Erwerb von
Lizenzen fir die Veranlagung (z.B. Lizenzkosten fiir Finanzindi-
zes, Benchmarks und Ratings), Research, Finanzanalysen sowie
Markt- und Kursinformationssysteme.

Im aktuellen Rechenschaftsbericht werden unter ,Fondsergeb-
nis“, Unterpunkt ,Aufwendungen® die vorgenannten Positionen
ausgewiesen.

Externe Beratungsfirmen oder Anlageberater

18. Angaben iiber die externen Beratungsfirmen oder
Anlageberater, wenn ihre Dienste auf Vertragsbasis in
Anspruch genommen und die Vergiitungen hierfiir dem
Vermdgen des Fonds entnommen werden:

Die VWG nimmt Leistungen folgender externer Beratungsfirmen
oder Anlageberater in Anspruch:

Die Schoellerbank Aktiengesellschaft fungiert als Advisor flir das
Fondsmanagement (hinsichtlich Einzeltitelauswahl, taktischer
Asset Allocation etc.) dieses Fonds. Dadurch fallen keine zusétz-
lichen Kosten an.

Zusitzliche Informationen fiir Anleger in der Bun-
desrepublik Deutschland

19. Angaben iiber die MaBnahmen, die getroffen wor-
den sind, um die Zahlungen an die Anteilinhaber, den
Riickkauf oder die Riicknahme der Anteile sowie die
Verbreitung der Informationen iiber den Fonds vorzu-
nehmen. Diese Angaben sind auf jeden Fall hinsichtlich
des Mitgliedstaats zu machen, in dem der Fonds be-
willigt ist. Falls ferner die Anteile in einem anderen
Mitgliedstaat vertrieben werden, sind die oben be-
zeichneten Angaben hinsichtlich dieses Mitgliedstaats
zu machen und in den dort verbreiteten Prospekt auf-
zunehmen.

Soweit die Anteilscheine in Sammelurkunden dargestellt wer-
den, erfolgt die Gutschrift der Ausschittungen bzw. der
Auszahlungen durch das jeweils fiir den Anteilinhaber depotfiih-
rende Kreditinstitut. Zahl- und Einreichstellen fiir die
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Anteilscheine und Ertrégnisscheine ist die Schoellerbank Akti-
engesellschaft und ihre Standorte.

Zusitzliche Informationen fiir Anleger in der Bundesre-
publik Deutschland

Verwaltung, Vertrieb und Beratung (Stand 12/2018)

Der Vertrieb der Anteile ist der Bundesanstalt fiir Finanzdienst-
leistungsaufsicht nach § 310 KAGB angezeigt worden.

Verwaltungsgesellschaft

Schoellerbank Invest AG

SterneckstraBe 5, A-5024 Salzburg

Telefon (0043) 662 / 88 55 11-0

Landesgericht Salzburg, FN 85 246m

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital (Grundkapital): EUR
2.543.549,20 (Stand 31.12.2017)

Aktionire
Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien

Aufsichtsrat

Peter JENEWEIN, Innsbruck, Vorsitzender

Dr. Peter FUCHSBERGER, Wien, Vorsitzender-Stv.
Wolfgang AUBRUNNER, Wien

Ing. Johannes KOLLER, Wien

Mag. Monika ROSEN-PHILIPP, Wien

Michael Graf von MEDEM, Bruck a. d. Glocknerstrae

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ, Salzburg

Mag. Michael SCHUTZINGER, Salzburg
Christian FEGG, Salzburg

Depotbank

Schoellerbank Aktiengesellschaft

Renngasse 3, A-1010 Wien

Grundkapital: EUR 20.000.000,00 (Stand 31.12.2017)

Bankpriifer
Deloitte Audit Wirtschaftspriifungs GmbH, Wien

Vertriebsstelle in Osterreich
Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3, A-1010 Wien

mit allen Standorten

Informationsstelle in Deutschland
CACEIS Bank Deutschland GmbH
Lilienthalallee 34-36, D-80939 Miinchen
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Veroffentlichungen

Der Wert eines Anteils sowie der Ausgabe- und Riicknahme-
preis werden borsentdglich von der Depotbank ermittelt und
taglich unter http://invest.schoellerbank.at verdffentlicht, dort
werden auch etwaige sonstige Unterlagen und Mitteilungen an
den Anleger verdffentlicht. Spétestens 4 Monate nach Ab-
schluss eines jeden Geschéaftsjahres des Fonds wird die
Verwaltungsgesellschaft den Anteilinhabern einen gepriiften
Jahresbericht, der Auskuntt gibt Giber das Fondsvermdgen, des-
sen Verwaltung und die erzielten Resultate, zur Verfiigung
stellen. Spatestens 2 Monate nach Ende der ersten Halfte eines
jeden Geschéftsjahres des Fonds stellt die Verwaltungsgesell-
schaft den Anteilinhabern einen Halbjahresbericht  zur
Verfiigung, der Auskuntft gibt iber das Fondsvermdgen und des-
sen Verwaltung wéhrend des entsprechenden Halbjahres.

Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen,
die Fondsbestimmungen sowie der aktuelle Jahres- und Halb-
jahresbericht in deutscher Sprache sind bei der deutschen Zahl-
und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhdltlich. Dort-
hin kdnnen sich Anteilsinhaber auch wenden, um Informationen
Uber die Ausgabe- und Riicknahmepreise zu erhalten.

Weitere Anlageinformationen
20. Weitere Anlageinformationen

Weitere Anlageinformationen geméB § 132 InvFG finden sie im
Internet unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen.

20.1. Gegebenenfalls bisherige Ergebnisse des Fonds

Schoellerbank Kurzinvest
Wertentwicklung pro Kalenderjahr in Prozent
5.00
4.00
3.00
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Wertentwicklung in Prozent p.a.
(Stand 31.12.2017)

Fondsbeginn

(10.10.1994): 2.07%
10 Jahre 0.68%
5 Jahre -0.12%
3 Jahre -0.33%

Quelle: Performancetbersicht der OeKB.
Warnhinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit 1&sst keine verldsslichen

Riickschliisse auf die zukiinftige Wertentwicklung eines Investmentfonds zu.

Die Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung des Fonds
bis zum 31.12.2017. Die Wertentwicklung ab dem 01.01.2018
bzw. die aktuellen Werte erhalten Sie auf www.schoellerbank.at
Unterpunkt: Vermdgensverwaltung/Produktidsungen/Schoeller-
bank-Fonds/Schoellerbank Kurzinvest; Unterpunkt:
Wertentwicklung und Ausschiittung.

20.2. Profil des typischen Anlegers, fiir den der Fonds
konzipiert ist

Der Schoellerbank Kurzinvest ist filr risikoscheue Anleger geeig-
net, die

B eine kurze Anlagebindung anstreben,

m  héhere Ertragserwartungen als vergleichbare Spar- und
Termineinlagen haben,

B das Risiko von moglichen Kursriickgangen, die aus
steigenden Zinsen resultieren, zu tragen.

20.3. Grundsétze zur bestmdglichen Ausfiihrung von
Handelsentscheidungen

Die Schoellerbank Invest AG (VWG) hat die Abteilung Internatio-
nal  Brokerage  Service (BS) der  Schoellerbank
Aktiengesellschaft damit beauftragt, flr das Fondsmanagement
borsliche sowie auBerbdrsliche Orders durchzuflihren. Die Zu-
sammenarbeit zwischen der VWG und IBS, sowie die zur
Anwendung kommenden Grundsétze sind in einem eigenen
Service Level Agreement genau festgelegt.

Die Schoellerbank Invest AG hélt bei der Verwaltung der Invest-
mentfonds die Grundsétze der Best Execution Policy ein, die die
Ausflihrung von Handelsentscheidungen im bestmdglichen In-
teresse flir die Investmentfonds gewéahrleistet. Dabei werden
Auftrage nur an Gegenparteien erteilt, die Gewahr fir aus einer
Gesamtbetrachtung bestmdgliche Erflillung in preismaBiger,
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zeitlicher, quantitativer und qualitativer Hinsicht (Prinzip der Best
Execution) bieten.

Gegenparteien

Gegenparteien (Kontrahenten) sind jene Handelspartner, (ber
die die Transaktionen fir das verwaltete Sondervermdgen ab-
gewickelt werden. Sie werden von IBS, im Auftrag der VWG,
nach objektiven Kriterien und unter ausschlieBlicher Wahrung
der Interessen der Anleger und Integritdt des Marktes mit der
Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften Geschéftslei-
tung ausgewahlt (Best Execution Policy der Schoellerbank). IBS
erteilt Auftrdge nur an Gegenparteien, die Gewahr fiir aus einer
Gesamtbetrachtung bestmdgliche Erflillung in preismaBiger,
zeitlicher, quantitativer und qualitativer Hinsicht (Prinzip der best
execution) bieten. Es gelten die in der Kontrahenten-Liste ange-
flhrten Gegenparteien als zwischen der VWG und IBS
vereinbart. Fir die Auswahl weiterer Kontrahenten gelten die
oben angefiihrten Kriterien. Nach der Neuaufnahme einer Ge-
genpartei erstellt IBS eine aktualisierte Liste und legt diese der
VWG vor. Jedenfalls stellt IBS der VWG eine aktuelle Kontrahen-
ten-Liste einmal jahrlich zur Verfligung. IBS hat Aufzeichnungen
Uber Probleme in der Zusammenarbeit mit den Kontrahenten zu
fihren. Bei Auftreten eines Problems legt IBS diese Aufzeich-
nungen umgehend der VWG vor. Die VWG entscheidet sodann,
ob die Zusammenarbeit weitergefihrt wird bzw. ob Anderungen
in der Zusammenarbeit (insbesondere Ablaufdnderungen) vor-
genommen werden miissen. Jeweils zum Jahresende stellt IBS
der VWG sémtliche Aufzeichnungen zur Verfiigung.

Dokumentation

IBS verpflichtet sich, bei jeder Auftragserteilung an einen Kon-
trahenten zu gewahrleisten, dass die Order im zur Verfigung
stehenden elektronischen System auch im Nachhinein einseh-
bar ist. Ist das aus technischen Griinden nicht mdglich, hat IBS
einen Ausdruck jeder Order aufzubewahren. Weiters verpflichtet
sich IBS, eine Aufstellung der Preislisten sémtlicher Anbieter ei-
nes Auftrages aus ,Bloomberg“ oder ,Reuters” in elektronischer
Form aufzubewahren. Jede Abweichung vom Prinzip der best
execution muss schriftlich begriindet werden und ist nur in Aus-
nahmeféllen gestattet. Die schriftliche Begriindung ist mit den
zuvor erwahnten Dokumentationen aufzubewahren. Hinsichtlich
des Kriteriums der ,bestmdglichen Erfiillung in preismaBiger
Hinsicht* entsteht die zuvor genannte Pflicht zur Begriindung
und entsprechenden Dokumentation dann, wenn sich bei einem
Auftrag die Preise der Anbieter wesentlich voneinander unter-
scheiden und IBS nicht den preislich giinstigsten Anbieter als
Kontrahenten wahit.
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Ausfiihrungsplitze

Generell kénnen Transaktionen fiir Investmentfonds auf gere-
gelten Mérkten, an Multilateral Trading Facilities (sogenannte
Handelsplattformen) als auch an anderen Ausfiihrungsplatzen
(z.B. auBerbérslich) ausgefiihrt werden. Im Fall der Durchfiih-
rung von Transaktionen iber Handelspartner erfolgt die Auswahl
der Gegenpartei fiir eine Transaktion aus der bestehenden Kon-
trahentenliste und unter Berlicksichtigung der hier angeflihrten
Kriterien. Bei den Investmentfonds, bei denen die Anteilinhaber
in die Entscheidungen (iber den Investmentfonds eingebunden
sind (Spezialfonds, GroBanlegerfonds), kann der Anteilinhaber
im Rahmen des Fondsmanagements den Ausflinrungsplatz fiir
ein Geschaft bestimmen, wodurch die VWG von der Verpflich-
tung befreit ist, den Auftrag entsprechend dieser Execution
Policy auszuftihren. Bei Vorliegen auBerordentlicher Umstande
kann die VWG gezwungen sein, von den in dieser Execution Po-
licy aufgestellten  Grundsatzen  abzuweichen  (z.B.
Naturkatastrophen, Terroranschldge usw.). Dennoch wird sich
die VWG um die bestmdgliche Ausflinrung bemiihen.

Diese Execution Policy wird regelméaBig — zumindest jedoch ein-
mal jahrlich — dberpriift und, sofern hierfiir Erfordernisse
bestehen, angepasst. Publikumsfonds, bei denen das Fonds-
management an einen Dritten delegiert wurde, unterliegen
ebenfalls aufgrund entsprechender vertraglicher Vereinbarun-
gen dem Prinzip der best execution.

20.4. Stimmrechtsausiibung

GemaB § 26 InvFG 2011 ist eine Verwaltungsgesellschaft zur
Festlegung von ,Strategien fir die Austibung von Stimmrechten
bei Veranlagungen” verpflichtet. Die Vertretung der Interessen
und Stimmrechte ihrer Anteilscheininhaber gegentiber den Ak-
tiengesellschaften hat fiir die Schoellerbank Invest AG einen
hohen Stellenwert. Die Schoellerbank Invest AG unterstiitzt als
langfristig ausgerichteter Investor alle MaBnahmen, die den
Wert eines Unternehmens auf lange Sicht steigern kdnnen.

Aufgrund der Proportionalitat vertritt die Schoellerbank Invest
AG die Anlegerinteressen ab einem Stimmrechtsanteil von 5%
am Stammkapital einer Aktiengesellschaft bzw. erst ab einem
Kurswert von mehr als EUR Tsd. 500, gemessen am gesamten
der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnenden Aktienanteil. Des
Weiteren ist das Qualitatskriterium ,Bewahrtes Management"
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im Schoellerbank AktienRating integriert, welches das Vertrauen
in die Managemententscheidungen ausdriickt. Es wird daher
von einer Stimmrechtsaustibung flir die Stimmrechtsanteile un-
ter dieser Grenze Abstand genommen.

Flir die Stimmrechtsanteile (ber dieser Grenze werden die kon-
kreten Vorschldge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten
einer Hauptversammlung von den Fondsmanagern gemas den
folgenden Handlungsgrundsatzen erarbeitet. Beauftragt die
Schoellerbank Invest AG einen externen Fondsmanager/Advisor
mit der Verwaltung des Sondervermdgens, hat dieser die
Stimmrechte stets im besten Interesse der Anteilscheininhaber
auszuiiben.

Wirtschaftliche Informationen
21. Wirtschaftliche Informationen

Etwaige Kosten und Gebiihren mit Ausnahme der unter 9. und
10. (sowie unter 17.) genannten Kosten, aufgeschliisselt nach
denjenigen, die vom Anteilinhaber zu entrichten sind und den-
jenigen, die aus dem Sondervermdgen des Fonds zu zahlen
sind.

Die Gebihren flir die Verwahrung der Anteilscheine richten sich
nach der Vereinbarung des Anteilinhabers mit seiner depotfiih-
renden Stelle.

Werden die Anteilscheine bei Dritten zuriickgegeben, so kénnen
Kosten bei der Riicknahme von Anteilscheinen anfallen.

Die Kosten fiir die Zulassung zum offentlichen Vertrieb in der
Bundesrepublik Deutschland kénnen dem Fonds direkt angelas-
tet werden. Es fallen weiters keine (ber die in den Punkten 9,
10 und 17 genannten hinausgehenden Kosten an.

Anteile werden von der Depotbank zuriickgenommen und auch
die Ausschiittungen erfolgen durch die Depotbank und werden
Uber die depotflihrenden Stellen an die Anteilinhaber weiterge-
leitet; Fondsprospekte, Rechenschafts- sowie
Halbjahresberichte des Fonds sind auf der Website
http://www.schoellerbank.at/fondspublikationen abrufbar.
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“ Abschnitt Il ,,

Angaben iiber die Depotbank/Verwahrstelle

1. Identitat der Depotbank/Verwahrstelle des 0GAW
und Beschreibung ihrer Pflichten sowie der Interessen-
konflikte, die entstehen kénnen

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3
A-1010 Wien

Firmenbuch Nr.: 103232m
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien

Die Depotbank/Verwahrstelle hat gemaB Bescheid vom
5.8.1994, GZ 25 7601/1-V/13/94, des Bundesministeriums fiir
Finanzen die Funktion der Depotbank/Verwahrstelle fiir den In-
vestmentfonds bernommen. Die Bestellung und der Wechsel
der Depotbank/Verwahrstelle bed(rfen der Bewilligung der Fi-
nanzmarktaufsicht. Sie darf nur erteilt werden, wenn
anzunehmen ist, dass das Kreditinstitut die Erfiillung der Aufga-
ben einer Depotbank/Verwahrstelle gewdahrleistet. Die
Bestellung und der Wechsel der Depotbank/Verwahrstelle sind
zu verdffentlichen; die Verdffentlichung hat den Bewilligungsbe-
scheid anzufiihren.

Die Depotbank/Verwahrstelle ist Kreditinstitut nach dsterreichi-
schem Recht. Ihre Haupttdtigkeit ist das Giro-, Einlagen- und
Kreditgeschaft sowie das Wertpapiergeschéft.

Ihr obliegt gemaB Investmentfondsgesetz die Verwahrung der
Vermogenswerte des Investmentfonds sowie die Fihrung der
Konten und Depots des Fonds und sie hat dabei insbesondere
zu gewahrleisten, dass ihr bei Geschéften, die sich auf das Ver-
mogen des Investmentfonds beziehen, der Gegenwert
unverziiglich (ibertragen wird und die Ertrdge des Investment-
fonds geméB den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und
den Fondsbestimmungen verwendet werden.

Weiters werden folgende Aufgaben von der Depotbank (Abtei-
lung DLS) im Rahmen einer Delegation geméaB InvFG 2011
Ubernommen:

B NAV-Berechnung
B Fondsbuchhaltung
®m  Uberwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften
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B Gewinnausschittung auf Basis der Beschlussfassung der
Verwaltungsgesellschaft

Die VWG weist darauf hin, dass sie Aufgaben an ein mit ihr in
einer engen Verbindung stehendes Unternehmen, somit ein ver-
bundenes Unternehmen im Sinne des Artikel 4 Abs. 1 Z 38 VO
(EU) 575/2013, delegiert hat.

Die der Verwaltungsgesellschaft nach den Fondsbestimmungen
flr die Verwaltung zustehende Vergiitung und der Ersatz fiir die
mit der Verwaltung zusammenhéngenden Aufwendungen sind
von der Depotbank zu Lasten der fiir den Fonds geflinrten Kon-
ten zu bezahlen. Die Depotbank darf die ihr fiir die Verwahrung
der Wertpapiere des Fonds und flir die Kontenflihrung zu-
stehende Vergiitung dem Fonds anlasten. Bei diesen
MaBnahmen kann die Depotbank nur auf Grund eines Auftrages
der Verwaltungsgesellschaft handeln.

Verwahrstellenfunktionen, Listen der Beauftrag-
ten/Unterbeauftragten, Interessenskonflikte

2. Beschreibung sidmtlicher von der Verwahrstelle
iibertragender Verwahrungsfunktionen, Liste der Be-
auftragten und Unterbeauftragten und Angabe
sémtlicher Interessenkonflikte, die sich aus der Aufga-
beniibertragung ergeben kénnen

Die Depotbank/Verwahrstelle befindet sich mit den ibernom-
menen Aufgaben und Pflichten in keinem Interessenskonflikt.
Interessenskonflikte werden im Anlassfall unverziiglich der VWG
angezeigt. Ein Interessenskonflikt liegt vor, wenn durch eine an-
dere Tétigkeit der Depotbank/Verwahrstelle —berechtigte
Interessen der VWG bzw. der Anteilinhaber beeintrachtigt wiir-
den. Die  Depotbank/Verwahrstelle  verpflichtet  sich,
Interessenskonflikte zu ermitteln und zu vermeiden. Es werden
alle in diesem Zusammenhang mdglichen und notwendigen (or-
ganisatorischen) MaBnahmen ergriffen bzw. werden diese
ergreifen. Auf Anfrage wird die Depotbank/Verwahrstelle der
VWG die entsprechende Dokumentation im Zusammenhang mit
Interessenskonflikten bermitteln und diese bei nicht vermeid-
baren Interessenskonflikten aktiv informieren (siehe dazu die
Interessenkonflikt-Policy der Schoellerbank Invest AG, http://in-
vest.schoellerbank.at).
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Die Verwahrstelle setzt Unterverwahrstellen ein. Die Unterver-
wahrstellen dbernehmen die Funktion der Verwahrung. Eine
Liste dieser Unterverwahrstellen finden Sie auf der Homepage
der VWG unter http://invest.schoellerbank.at.

Ubermittlung von aktuellen Angaben

3. Erkldrung, dass den Anlegern auf Antrag Informatio-
nen auf dem neuesten Stand hinsichtlich der
Informationen gemaB den vorstehenden iibermittelt
werden

Auf Anfrage werden den Anlegern des Fonds aktuelle Informa-
tionen zu den oben angefiihrten Angaben  zur
Depotbank/Verwahrstelle zur Verfigung gestellt.

Schoellerbank Invest AG

digital signiert

am 07.11.2018 um 07:54:09 digital signiert
. am 23.10.2018 um 09:23:17
Mag. Thomas Meitz Mag. Michael Schiitzinger
Vorstand
Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Invest AG
Mag. Thomas Meitz Mag. Michael Schiitzinger
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“ Abschnitt IV

Anhang ,,

Angaben iiber den Vorstand

Mag. Thomas MEITZ, Salzburg
Mag. Michael SCHUTZINGER, Salzburg
Christian FEGG, Salzburg

Aufsichtsrat

Peter JENEWEIN, Innsbruck, Vorsitzender; Leitender Direktor
des Regionalbereiches Osterreich West der Schoellerbank AG

Dr. Peter FUCHSBERGER, Wien, Vorsitzender-Stellvertreter;
Direktor Private Banking Wien der Schoellerbank AG

Wolfgang AUBRUNNER Wien, Osterreichische Kontrollbank AG
Ing. Johannes KOLLER, Wien, UniCredit Group
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP, Wien, UniCredit Group

Michael Graf von MEDEM, Bruck a. d. GlocknerstraBe, Ge-
schaftsflihrer der Gutsverwaltung Fischhorn GmbH

GRUNDKAPITAL: EUR 2.543.549,20

Aktionére

Schoellerbank Aktiengesellschaft, Renngasse 3, A-1010 Wien,
unmittelbar zu 100 %; UniCredit Bank Austria AG, Schotten-
gasse 6-8, 1010 Wien, mittelbar zu 100%; UniCredit S.p.A., Via
Alessandro Specchi 16, 00100 Rom, ltalien, Streubesitz

Aufstellung samtlicher von der Gesellschaft ver-
walteter Investmentfonds

Schoellerbank Kurzinvest

Schoellerbank Vorsorgefonds

Schoellerbank USD Rentenfonds
Schoellerbank Anleihefonds

Schoellerbank Realzins Plus

Schoellerbank Zinsstruktur Plus
Schoellerbank Euro Alternativ

Schoellerbank Aktienfonds wahrungsgesichert
Schoellerbank Aktienfonds Value
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Schoellerbank Aktienfonds Dividende
Schoellerbank Ethik Vorsorge
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio
Schoellerbank Global Balanced
Schoellerbank Global Income
Schoellerbank Global Dynamic
Schoellerbank Global Pension Fonds
Schoellerbank Global Resources
Schoellerbank Global Health Care
All World

All Asia

All Europe

All Japan

All Trends

Globo |

Globo I

Top Vario Mix

Schoellerbank PF 33
Schoellerbank Value Select
Schoellerbank SF 11
Schoellerbank SF 13
Schoellerbank SF 16

KIRUSIPE

SCHOELLER 2014

Florentini

K114

Schoellerbank SF 17
Schoellerbank SF 18
Schoellerbank SF 19
Schoellerbank SF 20
FF_FutureTrust

Superfast

Steuerlicher Vertreter in Osterreich

Deloitte Tax Wirtschaftspriifungs GmbH
Renngasse 1/Freyung, Postfach 18, A-1013 Wien
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Vertriebsstellen (Zahl- und Einreichstellen)

Zahl- und Einreichstellen fiir die Anteilscheine und Ertragnis-
scheine ist die Schoellerbank Aktiengesellschaft und ihre
Standorte.

Soweit die Anteilscheine in Sammelurkunden dargestellt wer-
den, erfolgt die Gutschrift der Ausschiittung durch die jeweils
flr den Anteilinhaber depotflihrende Bank.

¢4 Schoellerbank

Private Banking Invest

Fondsbestimmungen des Schoellerbank Kurzin-
vest (inkl. Borsen und Markte, an denen
Wertpapiere erworben werden diirfen)
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“ Fondsbhestimmungen ,,

Die Fondsbestimmungen fiir den Investmentfonds Schoellerbank Kurzinvest, Miteigentumsfonds gemai Investmentfondsgesetz 2011

idgF (nvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Schoellerbank Invest AG
(nachstehend ,Verwaltungsgesellschaft* genannt) mit Sitz in Salzburg verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate)
mit Wertpapiercharakter verkorpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden dargestellt. Effektive
Stiicke kdnnen daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die flir den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist
die Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien.

Zahistellen fiir Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle)
und inre Standorte oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und
-grundsatze

Fiir den Investmentfonds diirfen nachstehende Vermo-
genswerte gemiB § 14 Abs 7 Z 4 lit a bis d EStG nach
MaBgabe des InvFG ausgewéhit werden.

Fiir den Investmentfonds werden iberwiegend erstklassige varia-
bel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonitdt von
Emittenten der Européischen Union mit einem Zinsdnderungsrisiko
von weniger als einem Jahr erworben. Dariiber hinaus kénnen erst-
klassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonitdt von Emittenten
der Européischen Union erworben werden. Daneben konnen auch
Geldmarktinstrumente erworben werden. Es werden ausschlieBlich
auf Euro lautende Vermdgenswerte erworben.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhal-
tung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts fiir das
Fondsvermdgen erworben.

1. Wertpapiere

Wertpapiere (einschlieBlich Wertpapiere mit eingebetteten deriva-
tiven Instrumenten) diirfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermdgens
erworben werden.

2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente durfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermdgens
erworben werden.

3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von der Republik Os-
terreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik
Frankreich begeben oder garantiert werden, diirfen zu mehr als
35 v.H. des Fondsvermdgens erworben werden, sofern die Veran-
lagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt,
wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des
Fondsvermdgens nicht Gberschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktin-
strumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von
nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu
10 v.H. des Fondsvermdgens zuldssig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dirfen erworben werden,
wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an ei-
nem geregelten Markt oder einer Wertpapierborse geméas InvFG
entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden
Absatz genannten Kriterien nicht erfiillen, dlirfen insgesamt bis zu
10 v.H. des Fondsvermdgens erworben werden.

4. Anteile an Investmentfonds

Nicht anwendbar.

5. Derivative Instrumente

Nicht anwendbar

6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:
Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemaB dem 3. Hauptstiick der 4. De-
rivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

7. Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen

Sichteinlagen und kiindbare Einlagen mit einer Laufzeit von hichs-
tens 12 Monaten dirfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermdgens
gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im
Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der
begriindeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den Anteil an
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten unterschreiten und
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einen hoéheren Anteil an Sichteinlagen und/oder kiindbaren Einla-
gen mit einer Laufzeit von hdchstens 12 Monaten aufweisen.

8. Voriibergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf fiir Rechnung des Investment-
fonds vorlibergehend Kredite bis zur Héhe von 10 v.H. des
Fondsvermdgens aufnehmen.

9. Pensionsgeschifte

Nicht anwendbar.

10. Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

Artikel 4 Modalitaten der Ausgabe und Riick-
nahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in Euro.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswertes fallt mit dem Be-
rechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Riicknahmepreises
zusammen.

1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises erfolgt, wenn eine Ausgabe
der Anteile stattfindet, mindestens aber zweimal im Monat.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuziiglich eines
Aufschlages pro Anteil in Hohe von bis zu 0,5 v.H. zur Deckung
der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf
die ndchsten 5 Cent. Die Ausgabe der Anteile ist grundsétzlich
nicht beschrénkt, die Verwaltungsgesellschaft behdlt sich jedoch
vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vortibergehend oder vollstin-
dig einzustellen.

2. Riicknahme und Riicknahmeabschlag

Die Berechnung des Riicknahmepreises erfolgt, wenn eine Riick-
nahme der Anteile stattfindet, mindestens aber zweimal im Monat.
Der Riicknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet
auf die néchsten 5 Cent. Es féllt kein Riicknahmeabschlag an.
Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem
Investmentfonds zum jeweiligen Riicknahmepreis gegen Riickgabe
des Anteilscheines auszuzahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.09.
bis zum 31.08.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisver-
wendung

Fir den Investmentfonds koénnen Ausschittungsanteilscheine
und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Auszahlung aus-
gegeben werden. Die Verwaltungsgesellschaft behélt sich vor,
auch Vollthesaurierungsanteile auszugeben.
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1. Ertragnisverwendung bei Ausschiittungsanteilscheinen
(Ausschiitter)

Die wéhrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse
(Zinsen und Dividenden) kénnen nach Deckung der Kosten nach
dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschiittet wer-
den. Eine Ausschittung kann unter Berlcksichtigung der
Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Aus-
schiittung von  Ertrdgen aus der VerduBerung von
Vermdgenswerten des Investmentfonds einschlieBlich von Bezugs-
rechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine
Ausschiittung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschiit-
tungen sind zuldssig. Das Fondsvermdgen darf durch
Ausschiittungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Min-
destvolumen fiir eine Kiindigung unterschreiten. Die Betrdge sind
an die Inhaber von Ausschiittungsanteilsscheinen ab dem 15.11.
des folgenden Rechnungsjahres auszuschiitten, der Rest wird auf
neue Rechnung vorgetragen. Jedenfalls ist ab dem 15.11. des fol-
genden Rechnungsjahres der gemaB InvFG ermittelte Betrag
auszuzahlen, der zutreffendentfalls zur Deckung einer auf den aus-
schiittungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden
Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die
Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender
Nachweise von den depotfiinrenden Stellen sicher, dass die Anteil-
scheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten
werden koénnen, die entweder nicht der inlandischen Einkommen-
oder Korperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Vorausset-
zungen  fir  eine Befreiung gemdB § 94  des
Einkommensteuergesetzes bzw. fir eine Befreiung von der Kapi-
talertragsteuer vorliegen.

2. Ertréagnisverwendung bei Thesaurierungsanteilschei-
nen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertrdgnisse
nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschiittet. Es ist bei
Thesaurierungsanteilscheinen ab dem 15.11. des folgenden Rech-
nungsjahres der geméaB InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der
zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschiittungsgleichen
Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhr-
pflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft
stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depot-
flhrenden  Stellen  sicher, dass die Anteilscheine im
Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden
konnen, die entweder nicht der inléndischen Einkommen- oder
Kérperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzun-
gen fiir eine Befreiung gemaB § 94 des Einkommensteuergesetzes
bzw. fiir eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.
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3. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilschei-
nen ohne KESt-Auszahlung (Volithesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse
nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschiittet. Es wird
keine Auszahlung gemé&B InvFG vorgenommen. Der fir das Unter-
bleiben der KESt-Auszahlung auf den Jahresertrag gemaB InvFG
maBgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.11. des folgenden Rech-
nungsjahres. Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung
entsprechender Nachweise von den depotfilhrenden Stellen sicher,
dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilin-
habern gehalten werden konnen, die entweder nicht der
inldndischen Einkommen- oder Korperschaftssteuer unterliegen o-
der bei denen die Voraussetzungen flir eine Befreiung gemés § 94
des Einkommensteuergesetzes bzw. flr eine Befreiung von der Ka-
pitalertragsteuer vorliegen. Werden diese Voraussetzungen zum
Auszahlungszeitpunkt nicht erfillt, ist der gemaB InvFG ermittelte
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Betrag durch Gutschrift des jeweils depotflihrenden Kreditinstituts
auszuzahlen.

Artikel 7 Verwaltungsgebiihr, Ersatz von Auf-
wendungen, Abwicklungsgebiihr

Die Verwaltungsgesellschaft erhdlt flir ihre Verwaltungstatigkeit
eine jéhrliche Vergiitung bis zu einer Hohe von 0,24 v.H. des
Fondsvermdgens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet
wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch
die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhalt die abwickelnde Stelle
eine Verglitung von 0,5 v.H. des Fondsvermdgens.

Nahere Angaben und Erlduterungen zu diesem Invest-
mentfonds finden sich im Prospekt.
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“ Anhang ,,

Liste der Borsen mit amtlichem Handel und von organisierten Markten

1. Borsen mit amtlichem Handel und organisierten Markten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Borsen in
europdischen Lindern auBerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Méarkten
gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Markte zu fiihren. Dieses Ver-zeichnis ist den anderen Mitglied-
staaten und der Kommission zu ibermitteln. Die Kommission ist gemaB dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jahrlich ein Verzeichnis der
ihr mitgeteilten geregelten Mérkte zu veroffentlichen. Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente
ist das Verzeichnis der ,geregelten Méarkte “groBeren Veranderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jahrlichen Verof-
fentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Européischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetsite zuganglich
machen.

1.1. Das aktuell giiltige Verzeichnis der geregelten Markte finden Sie unter
http://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg’
1.2. Folgende Borsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Mérkte zu subsumieren:

1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg
1.2.2. Schweiz SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG

1.3. GemaB § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Markte im EWR:
Mérkte im EWR, die von den jeweils zustandigen Aufsichtsbehdrden als anerkannte Mérkte eingestuft werden.

2. Borsen in europdischen Landern auBerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1 Bosnien Herzegovina: Sarajevo, Banja Luka

2.2 Montenegro: Podgorica

2.3 Russland: Moskau (RTS Stock Exchange); Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX)
2.4 Serbien: Belgrad

2.5  Tirkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")

3. Borsen in auBereuropdischen Landern

3.1 Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth

3.2 Argentinien: Buenos Aires

3.3  Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo

3.4 Chile: Santiago

3.5  China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6 Hongkong: Hongkong Stock Exchange

' Zum Offnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter ,Entity Type* die Einschrankung auf ,Regulated market* auswéhlen und auf
,oearch” (bzw. auf ,Show table columns® und ,Update”) klicken. Der Link kann durch die ESMA geandert werden.
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3.7

3.8

3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23

3.24
3.25

Indien:
Indonesien:
Israel:
Japan:
Kanada:
Kolumbien:
Korea:
Malaysia:
Mexiko:
Neuseeland:
Peru:
Philippinen:
Singapur:
Sldafrika:
Taiwan;
Thailand:
USA:

Venezuela:
Vereinigte Arabische Emirate:

¢4 Schoellerbank

Private Banking nvest

Mumbay

Jakarta

Tel Aviv

Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima
Toronto, Vancouver, Montreal

Bolsa de Valores de Colombia

Korea Exchange (Seoul, Busan)

Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad

Mexiko City

Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland

Bolsa de Valores de Lima

Manila

Singapur Stock Exchange

Johannesburg

Taipei

Bangkok

New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE),
Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati

Caracas

Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Méarkte in Landern auBerhalb der Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaft

41
4.2
4.3
4.4
4.5

Japan:
Kanada:
Korea:
Schweiz;
USA:

Over the Counter Market

Over the Counter Market

Over the Counter Market

Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zlirich
Over The Counter Market (unter behdrdlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Borsen mit Futures und Options Mérkten

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

Argentinien:
Australien:
Brasilien:

Hongkong:
Japan:

Kanada:
Korea:
Mexiko:
Neuseeland:
Philippinen:
Singapur:
Slowakei:
Sldafrika:
Schweiz:
Tlrkei:

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)

Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange,
Sao Paulo Stock Exchange

Hong Kong Futures Exchange Ltd.

Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial

Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange

Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange

Korea Exchange (KRX)

Mercado Mexicano de Derivados

New Zealand Futures & Options Exchange

Manila International Futures Exchange

The Singapore Exchange Limited (SGX)

RM-System Slovakia

Johanneshurg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
EUREX

TurkDEX
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516 USA: NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago, Board of Trade, Chicago Mercantile
Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq PHLX, New York Stock Exchange,
Boston Options Exchange (BOX)

Schoellerbank Kurzinvest | Fondsbestimmungen | Dezember 2018 | 35



		2018-10-23T09:23:17+0000
	Michael Schützinger


		2018-11-07T07:54:09+0000
	Thomas Meitz
	Vorstand




